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Begründung zur Flächennutzungsplan-Änderung Nr. 23 im Bereich des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes "Studierendenwohnanlage Wallstraße (H 84)" 
 
Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Studierendenwohnanlage 
Wallstraße (H 84)" 

 
 

1. Erfordernis und Zweck der Planung 
 

In der Stadt Mainz besteht ein größerer Bedarf an Wohnraum für Studierende. Das 
Studierendenwerk Mainz verwaltet derzeit 2.640 Appartements denen rund 2.000 zu-
sätzliche Einträge auf der Warteliste gegenüber stehen. 

 
Der Vorhabenträger, KTB Plan- und Bauregie GmbH, Wiesbaden, beantragt am 
Standort Wallstraße eine neue Studierendenwohnanlage zu errichten. Zur Herstel-
lung der Zulässigkeit dieses Vorhabens besteht planungsrechtlicher Handlungs-
bedarf. Im Zuge der Realisierung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes wird 
Wohnraum für 440 Studierende in 1-Zimmer-Appartements  geschaffen. Die Maß-
nahme ist Voraussetzung für die Vermeidung von Engpässen auf dem studentischen 
Wohnungsmarkt, die allein auf dem freien Wohnungsmarkt in relativ kurzem Zeitraum 
nicht ausgeglichen werden können. 

 
Das Baugebiet beinhaltet das Flurstücks Nr. 2/5, Flur 15, Wallstraße 98 mit einer Flä-
che von ca. 9.000 m². Das Gelände ist bereits durch öffentliche Verkehrswege er-
schlossen.  

 
Da im Bereich des Vorhabens einerseits Wohnbebauung angrenzt und andererseits 
auch gewerbliche Nutzungen im Randbereich bestehen, handelt es sich um einen 
Fall der Gemengelage. Die Lärmproblematik und die verträgliche Zuordnung der Nut-
zungen sowie die Bewältigung der Altlastenproblematik begründen im Sinne einer 
nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung die Aufstellung eines Bebauungsplanes im 
Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB. 

 
Die Studierendenwohnanlage wird durch den Vorhabenträger KTB Plan- und Baure-
gie GmbH erstellt. Die Planaufstellung erfolgt daher als Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan mit vorhabenbezogenem Bebauungsplan (§ 12 BauGB). 

 
 
2. Zulässigkeit eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 
 

Nach § 12 BauGB kann die Gemeinde durch einen vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben bestimmen, wenn der Vorhabenträger auf 
der Grundlage eines mit der Gemeinde abgestimmten Planes zur Durchführung des 
Vorhabens und der Erschließungsmaßnahmen bereit und in der Lage ist und sich zur 
Durchführung innerhalb einer bestimmten Frist und zur Tragung der Planungs- und 
Erschließungskosten ganz oder teilweise verpflichtet. 

 
 
3. Räumlicher Geltungsbereich 
 

Das Plangebiet befindet sich im Stadtteil Hartenberg/Münchfeld an der Wallstraße 
und liegt in fußläufiger Erreichbarkeit des Hauptbahnhofes Mainz und der Universität. 
Der räumliche Geltungsbereich der Änderung Nr. 23 zum Flächennutzungsplan der 
Stadt Mainz sowie des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Studierendenwohn-
anlage Wallstraße (H 84)" hat eine Größe von ca. 9.000 m² und wird wie folgt be-
grenzt: 
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• Im Westen durch die Wallstraße, 
 
• im Osten durch die Mombacher Straße (K 17) und deren Randbebauung, 
 
• im Süden durch ein Verwaltungsgebäude der Deutschen Telekom AG, 
 
• im Norden durch ein bestehendes Verwaltungsgebäude der Deutschen Telekom 

AG sowie einen als Betriebswohnung genehmigten Wohnbungalow. 
 

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes umfasst ausschließ-
lich das Grundstücke Flst.-Nr. 2/5. 

 
Die durch die Teilung einzuhaltenden baurechtlichen Festlegungen nach der Landes-
bauordnung sind durch den Eigentümer / Bauherren in eigener Verantwortung sicher-
zustellen. Dies sind insbesondere Bestimmungen über das Vorhandensein und die 
Ausgestaltung einer Brandwand, das Einhalten von Abstandsflächen, die Sicherung 
von Ver- und Entsorgungsleitungen sowie eine ausreichende Zuwegung. Die Einhal-
tung sonstiger Vorschriften, z. B. Stellplatzverordnung ist ebenfalls durch den An-
tragsteller der Teilungsvermessung zu gewährleisten. Entsprechende Regelungen 
hierzu enthält der Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan.  

 
Die exakte Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes ergibt sich aus der Planzeichnung im Maßstab 1:500. 

 
 
4. Darstellung des Flächennutzungsplanes 
 

Nach dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Mainz ist der räumliche Gel-
tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes auf Grund der gewerblichen 
Vornutzung als gewerbliche Baufläche dargestellt. 

 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Mainz wird im Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3 
BauGB geändert (FNP-Änderung Nr. 23). Das Plangebiet des vorliegenden Bebau-
ungsplanes wird in dieser Änderung als Wohnbaufläche dargestellt. Somit wird der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan aus den künftigen Darstellungen des Flächen-
nutzungsplanes heraus entwickelt sein. 

 
 
5. Bestandssituation im Plangebiet und dessen näherer Umgebung 
 

Auf dem Areal des Bebauungsplanes befand sich von 1873/74 bis 1933/34 die     
"Königliche-Armee-Conserven-Fabrik". Nach deren Abbruch und der zeitweisen Nut-
zung des Geländes als Kleingärten fanden erst in den Jahren zwischen 1962 und 
1973 wieder in größerem Maße bauliche Aktivitäten statt. Die Gebäude aus dieser 
Zeit bilden den derzeitigen Bestand. Es handelt sich um eine Kfz-Wartungshalle und 
Lagerhalle der Deutschen Telekom AG, ein 2-geschossiges Verwaltungsgebäude 
sowie einen als Betriebswohnung genehmigten Wohnbungalow. Der westliche, unter-
kellerte Hallenbereich der Kfz-Wartungshalle umfasste neben der Kfz-Werkstatt auch 
eine ehemalige Tankstelle, eine Waschhalle und einen Bremsenprüfstand.  

  
Die restlichen Flächen des Areals sind mit Schwarzdecken versiegelt und werden im 
wesentlichen als Lager- und Parkplatzflächen genutzt. 
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Die Kfz-Wartungshalle und Lagerhalle wird im Zuge der Neubebauung zurückgebaut. 
Das bestehende Verwaltungsgebäude und der Bungalow werden durch Grundstücks-
teilung aus dem Ursprungsgrundstück Grundstück Flst.-Nr. 2/1 ausgegliedert und lie-
gen außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplans. Der Gel-
tungsbereich beinhaltet lediglich das Grundstück Flst.-Nr. 2/5  

 
Das ebene bzw. eingeebnete Grundstück befindet sich auf einer Höhe von ca. 97 m 
üNN. Zur Wallstraße hin ist das Gelände durch einen von Norden nach Süden hin 
ansteigenden, gemauerten Wall abgegrenzt. Das Gelände wird im nordöstlichen Teil-
bereich durch eine Stützmauer von der die Mombacher Straße begleitenden Rand-
bebauung abgegrenzt. Die Randbebauung zwischen Plangebiet und Mombacher 
Straße ist gewerblich geprägt. Im Norden des Plangebietes befinden sich mehrge-
schossige Wohnbauten. Auch im Westen des Plangebietes befindet sich Wohnbe-
bauung. 

 
Im Widerspruch zur vorliegenden Planung stehende Zielvorstellungen von Fach-
planungen wie Schutzgebiete, die eine Bebauung innerhalb des Geltungsbereichs 
des Bebauungsplans ausschließen oder einschränken, sind derzeit nicht bekannt. 

 
 
6. Planungsziel, bauliches und städtebauliches Konzept 
 

Ziel des Bebauungsplanes ist es, die planungsrechtlichen Grundlagen für die Zu-
lässigkeit der Errichtung einer Studierendenwohnanlage zu schaffen. 

 
Die Studierendenwohnanlage beinhaltet 440 Appartements auf einer Grundfläche von 
ca. 2.450 m². 

 
Bei der Studierendenwohnanlage handelt es sich um einen 4-geschossigen Gebäu-
deriegel mit aufgesetztem Staffelgeschoss. Das Gebäude öffnet sich kammartig zur 
Wallstraße und wird durch drei Innenhöfe gegliedert. Die der Mombacher Straße zu-
gewandte Gebäudefront ist geschlossen. Die Erschließung erfolgt auf den lärmzuge-
wandten Gebäudeseiten über Laubengänge, außenliegende Treppenhäuser und Auf-
zuganlagen. Die Aufenthaltsräume werden so weit wie möglich zu den lärmabge-
wandten Innenhöfen hin orientiert. Wo dies nicht möglich ist, werden passive Schall-
schutzmaßnahmen ergriffen. Näheres hierzu ist in Kap. 7.1.7 dieser Begründung er-
läutert. 

 
Die Zufahrt erfolgt im Bereich der bereits derzeit bestehenden Grundstückseinfahrt. 
Der Großteil der erforderlichen Stellplätze wird im nördlichen Grundstücksbereich un-
tergebracht. Insgesamt sind 158 Stellplätze nachzuweisen. Sowohl an der Nordseite 
des geplanten Gebäudes, als  auch an Südwestecke werden jeweils Unterstände für 
Zweiräder angeordnet. Eine optimale Erreichbarkeit aller Wohnungen gewährleistet 
die rettungstechnische Erschließung für Notdienste und bietet Raum für die zu erwar-
tenden Umzüge. 

 
Der barrierefreien Erschließung des Geländes sind, bedingt durch die vorhandenen 
topographischen Gegebenheiten, zwangsläufig Grenzen gesetzt. Die Haupt-
erschließung wird von der Wallstraße aus gesichert und wird auf dem ebenerdigen 
Gelände und im Gebäude fortgesetzt. Bei der Gebäude- und Freiflächenplanung 
wurde auf ein behindertengerechtes Bauen geachtet. Das Gebäude wird auf allen 
vier Geschossebenen über drei Aufzugsanlagen erschlossen. Die Aufzugsanlage am 
ersten Treppenhaus wird bis ins Kellergeschoss geführt, um den dort gelegenen Ver-
sammlungsraum zugänglich zu machen. Angrenzend zum Versammlungsraum wird 
eine öffentliche, rollstuhlgerechte Toilette eingerichtet. Es werden 6 rollstuhlgerechte 
Appartements im Erdgeschoss jeweils in unmittelbarer Nähe zum Eingang platziert. 
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Diese werden mit Notrufmeldern ausgestattet, die bei Bedarf aktiviert werden können. 
In direkter Nähe der Haupteingänge werden rollstuhlgerechte Stellplätze hergestellt. 
 
Die Einrichtungen und Bewegungsflächen der Appartements entsprechen den Fest-
setzungen aus der DIN 18025 (Barrierefreie Wohnungen). 

 
Ein Laubengang mit Außentreppen schließt den rückwärtigen Bereich des Gebäudes 
ab. Die klare Grundrissaufteilung mit gerade verlaufenden Fluren ermöglicht eine ein-
fache Orientierung im Gebäude mit sicheren Fluchtwegen. Durch intensive Begrü-
nung werden hochwertige Aufenthaltsflächen im Freien geschaffen. 

 
Die Errichtung der Studierendenwohnanlage dient der Linderung der derzeit beste-
henden, akuten studentischen Wohnungsnot. Die Planung geht damit auf die beson-
ders zu berücksichtigenden Wohnbedürfnisse der Bevölkerung, auch unter sozialen 
Gesichtspunkten, ein. 

 
Die Wiedernutzbarmachung einer ehemals gewerblich genutzten Brachfläche ent-
spricht dem Ziel des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden und den Zielen be-
züglich der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und des Umbaus 
vorhandener Ortsteile. 

 
Für den Standort im Stadtgefüge spricht, dass das Plangebiet in fußläufiger Erreich-
barkeit zur Universität liegt und durch den ÖPNV gut angebunden ist. Damit ent-
spricht die Planung auch den Vorgaben des BauGB, wonach in der Bauleitplanung 
insbesondere eine auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichtete städ-
tebauliche Entwicklung anzustreben ist und die Belange des nicht motorisierten Ver-
kehrs ebenso zu berücksichtigen sind. 

 
Der Bebauungsplan verfolgt somit insgesamt das Ziel einer unter sozialen, ökonomi-
schen und ökologischen Gesichtspunkten nachhaltigen Stadtentwicklung. 
 
 

7. Erläuterung der Planung und wesentliche Abwägungsgesichtspunkte /  
Erforderlichkeit der getroffenen Festsetzungen 

 
7.1 Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
7.1.1 Art der baulichen Nutzung 
 

Entsprechend der Zielsetzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes, die pla-
nungsrechtlichen Grundlagen für die Errichtung einer Studierendenwohnanlage zu 
schaffen, wird das Planungsgebiet gemäß § 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet 
(WA) festgesetzt. 

 
Dabei wird bestimmt, dass die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen gemäß § 4 
Abs. 3 BauNVO (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige, nicht störende 
Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) 
nicht zulässig sind. Dies erfolgt, um in Anbetracht der bestehenden "Vorbelastung" 
(vgl. Kap. 7.1.7: Schallschutz) das Allgemeine Wohngebiet vor "inneren" Immissions-
quellen und Störpotentialen von vornherein zu schützen. 

 
Weiterhin tragen die getroffenen Nutzungseinschränkungen den durch den Vorha-
ben- und Erschließungsplan festgelegten minimierten privaten Erschließungsanlagen 
(Stellplätze und Fahrgassen) Rechnung. 
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Die Festsetzungen werden dem städtebaulichen Entwicklungsziel der Stadt Mainz 
gerecht, das universitäts- und innenstadtnahe studentische Wohnen zu fördern und 
zu entwickeln. Sie berücksichtigen den funktionalen Zusammenhang zur Universität, 
indem Studierendenappartements bzw. -wohnungen untergebracht werden, aber 
auch die Möglichkeit zur Einrichtung von Gästezimmern/-appartements für Besucher 
der Universität besteht. 
 

7.1.2 Maß der baulichen Nutzung 
 

Im Plangebiet ist eine Grundflächenzahl von max. 0,4 zulässig. Ergänzend wird ge-
mäß § 19 Abs. 4 Satz festgesetzt, dass die Grundfläche durch die Grundflächen von 
Stellplätzen und ihren Zufahren bis zu einer GRZ von max. 0,8 überschritten werden 
darf. Diese Überschreitung hat auf Grund der im Plangebiet anzutreffenden gestörten 
Böden (vgl. Kap. 7.1.11: Kennzeichnungen/Altlasten) keine Auswirkungen auf die    
natürlichen Funktionen des Bodens. Im Interesse des Bodenschutzes und des Altlas-
tensanierungskonzeptes ist eine weitestmögliche Versiegelung der Flächen vielmehr 
sogar wünschenswert. 

 
Die Geschossflächenzahl wird mit 1,2 festgesetzt. 

 
Ergänzend zur Grundflächenzahl und Geschossflächenzahl wird das zulässige Maß 
der baulichen Nutzung innerhalb des Plangebietes durch die Festsetzung einer     
maximalen Gebäudehöhe bestimmt. Dabei wird im vorliegenden Fall der Entwicklung 
der baulichen Anlagen "in die Höhe" der Vorzug vor einer größeren flächenmäßigen 
Ausdehnung gegeben. 

 
Die im vorhabenbezogenen Bebauungsplan getroffenen Regelungen zur Höhenent-
wicklung der Gebäude entsprechen der Forderung des § 16 Abs. 3 BauNVO, wonach 
die Höhe baulicher Anlagen festzusetzen ist, wenn ohne ihre Festsetzung öffentliche 
Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden könn-
ten. 

 
Mit einer Fixierung auf max. 15,0 m Gebäudehöhe wird den vorgenannten Belangen 
Rechnung getragen. Daneben stellt das in direkter Nachbarschaft auf dem angren-
zen, höher gelegenen Grundstück bestehende Fernmeldeamt bereits eine örtliche 
Vorbelastung des Orts- und Landschaftsbildes dar. 

 
7.1.3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 

Der Vorhaben- und Erschließungsplan sieht die Errichtung eines langgestreckten 
Baukörpers vor, der durch 3 Innenhöfe gegliedert ist. Da die Gesamtlänge 50 m ü-
berschreitet, wird somit laut BauNVO die Definition einer abweichenden Bauweise er-
forderlich. 

 
Um eine zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen, wird daher eine 
abweichende Bauweise vorgeschrieben, bei der auf eine Längenbeschränkung der 
Gebäude verzichtet wird, ein Grenzabstand jedoch festgesetzt wird.  

 
Die räumliche Anordnung und Ausdehnung der Baugrenzen erfolgt bewusst in enger 
Anlehnung an den Vorhaben- und Erschließungsplan. Auf Grund dieser, in der Plan-
zeichnung größenmäßig relativ eng begrenzten überbaubaren Grundstücksfläche 
werden Stellplätze, Zu- und Abfahrten auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksflächen auf den gesondert ausgewiesenen Flächen für Nebenanlagen, Stell-
plätze und Garagen zugelassen, um so einen reibungslosen verkehrs- und versor-
gungstechnischen Ablauf, insbesondere auch in Notfällen (Feuerwehrzufahrt etc.) zu 
gewährleisten.  
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Im Bereich der Doppelparkeranlage an der Wallstraße wird eine gesonderte über-
baubare Grundstücksfläche festgesetzt, die der Errichtung einer Treppenanlage zur 
Wallstraße dient. 

 
7.1.4 Flächen für Nebenanlagen und Stellplätze 
 

Es wird bestimmt, dass Stellplätze und ihre Zufahrten auch außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksfläche auf den gesondert festgesetzten Flächen für Nebenanlagen, 
Stellplätze und Garagen zulässig sind. 
Die Festsetzung erfolgt deshalb, weil die Baugrenzen relativ eng gefasst wurden und 
die erforderliche Stellplatzzahl allein innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 
nicht untergebracht werden kann. 

 
Zur Herstellung von Zweiradunterstellplätzen werden zusätzlich zwei gesonderte Flä-
chen für Nebenanlagen im Bebauungsplan festgesetzt. 

 
Die Unterbringung der erforderlichen Stellplätze erfolgt teilweise in einer Doppel-
parker-Anlage. Die hierfür erforderlichen Flächen sind im Bebauungsplan gesondert 
festgesetzt. 

 
7.1.5 Belange der Erschließung / Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende 

Flächen 
 

Das Plangebiet ist im nordwestlichen Teilbereich durch eine Zufahrt von der Wall-
straße an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen.  

 
Im öffentlichen Personennahverkehr wird das Plangebiet durch die Buslinien Nr. 9 
und 91 der Mainzer Verkehrsgesellschaft MVG angebunden. Der Hauptbahnhof, die 
Innenstadt und die Universität befinden sich in fußläufiger Erreichbarkeit. 
Die Planung wurde in Hinblick auf die zu erwartenden Bewegungsabläufe orientiert 
und berücksichtigt möglichst kurze Wege. 

 
Eine Bushaltestelle befindet sich auf der Wallstraße in Höhe des Fernmeldeamtes. 
Für den direkten Zugang zur Mombacher Straße besteht ein zeitlich begrenztes      
(ca. 10 - 15 Jahre) Wege- und Fahrrecht über einen nach Südosten weiterführenden, 
außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches gelegenen Hohlweg. Es ist zu erwar-
ten, das dieses Wegerecht über den Zeitraum hinaus weiterhin bestehen bleibt. Die-
ser Hohlweg führt geradewegs zur nächst gelegenen Bushaltestelle in der Momba-
cher Straße. 

 
Das Grundstück grenzt an einer Stelle an die Mombacher Straße an, wo der beste-
hende Höhenversprung durch eine ca. 7 m hohe, unter Denkmalschutz stehende 
Mauer abgefangen wird. Durch den Vorhabenträger wurden die Möglichkeiten zur 
Schaffung einer 2. fußläufigen Anbindung an die Mombacher in diesem Bereich ge-
prüft. Unter der Vorgabe der weitestgehenden Schonung der historischen Mauer     
wäre eine solche Anbindung lediglich durch eine vor dieser Mauer liegende, filigrane 
Treppen- oder Aufzugsanlage oder durch eine Hintergrabung der Mauer möglich. 
Beide Varianten sind mit erheblichem finanziellem und konstruktivem Aufwand ver-
bunden, der in keinem Verhältnis zu der Nutzung des Gebäudes steht. Die vorgestell-
te Treppen- oder Aufzugskonstruktion würde darüber hinaus eine Sondernutzung des 
öffentlichen Raumes darstellen. 

 
Grundsätzlich ist es nicht im Sinne des Studierendenwerks Mainz, einen öffentlichen 
Zugang auf das Gelände zu schaffen, da hiermit Haftungsrisiken verbunden sind. Des 
weiteren bringt eine geschlossene Konstruktion im Erdreich die Problematik des Van-
dalismus, der Verunreinigung und der entstehenden Angsträume mit sich.  
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Ein Aufzug würde einen Wartungsaufwand der anfälligen Technik bedeuten sowie 
das zusätzliche logistische Problem der eingeschränkten Nutzung über eine Schließ-
anlage. Aus den vorgenannten Gründen wird daher auf die Schaffung dieser 2. fuß-
läufigen Anbindung verzichtet. 

 
Innerhalb des Plangebiets selbst ist die Festsetzung neuer Verkehrsflächen nicht er-
forderlich. Allerdings bestehen bereits derzeit Wegerechte auf dem Grundstück   
Flst.-Nr. 2/5, die auch weiterhin erhalten bleiben müssen und daher in der Planzeich-
nung als mit Geh- und Fahrrechten belastete Flächen festgesetzt werden. Die Befug-
nisse und die Begünstigten dieser Rechte sind jeweils in den textlichen Festsetzun-
gen aufgeführt. 

 
Im Zuge der Realisierung des Vorhaben- und Erschließungsplanes werden das auf 
dem Grundstück bestehende Verwaltungsgebäude und der Wohnbungalow als        
eigenständige Grundstücke abgeteilt. Die beiden Gebäude und die zugehörigen Frei-
flächen liegen außerhalb des Bebauungsplanes. Um die Erschließung der angespro-
chenen Gebäude sicherzustellen, ist es erforderlich, im Bebauungsplan entsprechen-
de Geh-, Fahr- und Leitungsrechte festzusetzen. Die Rechte umfassen ein Geh- und 
Fahrrecht zugunsten der Nutzer der betroffenen Grundstücke sowie ein Leitungsrecht 
zugunsten der Stadtwerke Mainz AG und der sonstigen Versorgungsträger. 

 
Die angesprochenen Geh-, Fahr- und Leitungsrechte begründen nicht das konkrete 
Nutzungsrecht, sondern bereiten das entsprechende Recht lediglich vor. Insoweit 
sind in weiteren Schritten, die sich an das Bauleitplanverfahren anschließen, diese 
Rechte beispielsweise durch Eintragung von Baulasten oder Grunddienstbarkeiten 
verbindlich zu sichern.  

 
Zur Müllentsorgung muss die Befahrbarkeit des Grundstückes durch 3-achsige Lkw 
(26 t) gewährleistet werden. Ansonsten dürfen die Mülltonnenstandplätze nicht mehr 
als 15 m von der nächsten anfahrbaren Straße entfernt sein. 

 
Zur Verbesserung der Anbindung des Grundstücks die Wallstraße wird ein Treppen-
aufgang im Bereich der Doppelparkeranlage vorgesehen. Hierfür wird in der Plan-
zeichnung eine gesonderte überbaubare Grundstücksfläche festgesetzt. 

 
7.1.6 Ver- und Entsorgung 
 

Für das Gebiet besteht ein Anschluss an das Leitungsnetz der Trinkwasserver-
sorgung sowie an die Elektrizitätsversorgung der Stadtwerke Mainz AG. 

 
Zur Wärmeversorgung ist die Anschlussmöglichkeit an das Gasleitungssystem in der 
Wallstraße gegeben. 

 
Das im Plangebiet anfallende Schmutzwasser wird dem öffentlichen Kanalnetz zuge-
leitet und der Kläranlage Mainz mit zentraler Abwasserbeseitigung zugeführt. 

 
Der Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser ist seit dem Inkrafttreten des 
2004 neu gefassten Landeswassergesetzes neu geregelt. Danach soll Nieder-
schlagswasser nur in die dafür zugelassenen Anlagen eingeleitet werden, soweit es 
nicht bei demjenigen, bei dem es anfällt, mit vertretbarem Aufwand verwertet oder 
versickert werden kann und die Möglichkeit nicht besteht, es mit vertretbarem Auf-
wand in ein oberirdisches Gewässer mittelbar oder unmittelbar abfließen zu lassen. 
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Im vorliegenden Falle ist auf Grund der Restbelastungen der Böden1 eine planmäßige 
Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück auszuschließen. Auf 
Grund der Topographie bestehen auch keine Möglichkeiten, das Niederschlags-
wasser mittelbar oder unmittelbar in ein oberirdisches Gewässer einzuleiten.  

 
Das im Gebiet anfallende Niederschlagswasser ist daher dem öffentlichen Kanalnetz 
(Mischkanalisation) zuzuführen. Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen 
zur Dachbegrünung tragen jedoch dazu bei, dass zumindest ein Teil des Abflusses 
zurückgehalten und verdunstet wird. Die wasserwirtschaftlichen Zielvorstellungen 
werden damit weitestmöglich berücksichtigt. 

 
 
7.1.7 Belange des Schallschutzes / Bauliche und sonstige technische Vorkehrungen 

zum Schutz, zur Vermeidung oder Minderung von schädlichen Umwelteinwir-
kungen 

 
Eines der grundlegenden Ziele der Bauleitplanung liegt darin, der Bevölkerung bei 
der Wahrung ihrer Grundbedürfnisse gesunde Verhältnisse zu bieten. Aufgabe muss 
es deshalb sein, das Wohnumfeld so zu gestalten, dass gegenseitige Beeinträchti-
gungen ausgeschlossen werden. 

 
Auf Grund von Überschreitungen der Orientierungswerte (DIN 18005) sowohl am 
Tag, wie auch in der Nacht wurde vom Vorhabenträger ein schalltechnisches Gutach-
ten zum Bauleitplanverfahren "H 84" in Auftrag gegeben2. 

 
Hinsichtlich der Lärmbelastung des Plangebietes ist zu unterscheiden zwischen Stra-
ßen- und Schienenverkehrslärm, dem Parkplatzlärm auf dem Grundstück selbst so-
wie dem Gewerbelärm angrenzender gewerblicher Nutzungen. 

 
Beim Straßen- und Schienenverkehrslärm werden deutliche Überschreitungen der    
Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete erreicht. Betroffen 
hiervon sind überwiegend die zur Mombacher Straße und zur Wallstraße hin gelege-
nen Appartements. 

 
In Bezug auf Gewerbelärm gehen Überschreitungen der Orientierungswerte primär 
von Be- und Entladevorgängen der dem Vorhaben benachbarten Schreinerei aus, 
nicht jedoch vom eigentlichen Betrieb. In der schalltechnischen Untersuchung wurden 
die auf das Plangebiet einwirkenden Geräusche aus dem benachbarten Grundstück 
Mombacher Straße 91 - 93 auf der Grundlage von Messungen beim Betrieb der 
Schreinerei sowie durch einen rechnerischen Emissionsansatz für den heutigen mit 
Büronutzung belegten Teil des Anwesens für den ungünstigsten Lastfall prognosti-
ziert. Der rechnerische Ansatz für den Bereich "Büronutzung" geht von den in Gewer-
begebieten zulässigen Geräuschemissionen von tags / nachts 60/45 dB(A)/m² aus. 
Mit diesem Emissionsansatz ist sichergestellt, dass an der Grundstücksgrenze der in 
Gewerbegebieten geltende Immissionsrichtwert der TA Lärm von tags / nachts 65/50 
dB(A) eingehalten ist.  

                                                   
1 Vgl. Kap 7.1.11: Kennzeichnungen / Altlasten 
2 Schalltechnische Untersuchung zur Errichtung einer Studierendenwohnanlage, Wallstraße, Mainz, 

Bericht Nr. I 04-946/1. Bearbeitung: Dr. Gruschka Ingenieurgesellschaft mbH, Bensheim, 10.12.2004, 
14.06.2005, 01.08.2005 und 08.08.2005 sowie schalltechnische Stellungnahme vom 04.04.2006 
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Die auf Messungen basierende Prognose zum Betrieb der in Rede stehenden 
Schreinerei führt dagegen im Sinne einer "Worst-Case"-Abschätzung zum Ergebnis, 
dass die Geräuscheinwirkungen durch den Schreinereibetrieb auf das Plangebiet den 
maßgeblichen Immissionsrichtwert für Gewerbegebiete von tags 65 dB(A) überschrei-
ten und somit bereits heute unzulässig sind. 

 
Die ausgeübte Gewerbenutzung der Schreinerei hat einen Abwehranspruch zur her-
anrückenden Wohnbebauung. Daher sind entsprechende lärmschutztechnische Vor-
kehrungen für die Studierendenwohnanlage zu berücksichtigen. 

 
Auf Grund dieser Ausgangsvoraussetzungen wurde die Planung für die Studierende-
nwohnanlage optimiert. Hierbei wurden die Aufenthaltsräume so weit als möglich zu 
den lärmabgewandten Innenhöfen des Gebäudekomplexes orientiert. 

 
7.1.7.1 Schallschutzmaßnahmen 
 

Zum Schutz vor Geräuscheinwirkungen durch Verkehr und Anlagen sind gemäß 
Schallschutzgutachten folgende Maßnahmen erforderlich: 

 
• Raumorganisation entsprechend der Darstellung im Vorhaben- und Er-

schließungsplan zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 
 
• Zum Schutz vor Gewerbe- und Verkehrslärmeinwirkungen sind die zur Momba-

cher Straße hin orientierten Fenster schutzbedürftiger Aufenthaltsräume (z.B. 
Wohn-, Schlafräume) mit einer Festverglasung auszustatten, die ausschließlich 
Belichtungszwecken dient. Öffenbare Fenster sind an dieser Fassade nur für 
nicht schutzbedürftige Räume zulässig (z. B. Bad, Küche). 

 
• Die Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 als Grundlage zur objektbezogenen Be-

messung des baulichen (passiven) Schallschutzes betragen an der geplanten 
Studierendenwohnanlage: 

 
Ø Nord- und Südfassade:  III 
 
Ø West- und Ostfassade:   IV 
 
Ø Fassaden zu den Innenhöfen: II. 

 
• Für Aufenthaltsräume, die ausschließlich Fenster an den Außenfassaden sowie 

im obersten Geschoss an den zu den Innenhöfen hin orientierten Nord- und Süd-
fassaden besitzen, sind schalldämmende Lüftungseinrichtungen vorzusehen. 

 
• Die Überdachung des Unterstandes für Zweiräder an der Nordseite des Gebäu-

des muss eine Mindesthöhe von 2,3 m aufweisen. 
 
• In die Innenhöfe eingeschobene Stellplätze sind zu überdachen und zu den In-

nenhöfen hin zu schließen. 
 
• Die Innenhöfe sind durch eine viergeschossige schallabschirmende Konstruktion 

in der Ebene der Laubengänge zu schützen. 
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Die vorgenannten Maßnahmen wurden als verbindliche Festsetzungen in den Be-
bauungsplan übernommen. Hierdurch wird den Belangen des Schallschutzes und 
den Anforderungen an gesunde Wohnverhältnisse Rechnung getragen. Unter Be-
rücksichtigung dieser Maßnahmen führt die schalltechnische Untersuchung zu fol-
genden Ergebnissen: 

 
7.1.7.2 Straßen- und Schienenverkehr 
 

In den Innenhöfen sind die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohn-
gebiete von tags 55 dB(A) und nachts 45 dB(A) eingehalten. 

 
An den straßenseitigen Fassaden kommt es zwar zu Überschreitungen der Orientie-
rungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete, jedoch werden im Rahmen  
der Prognosegenauigkeit die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für Mischgebie-
te von tags 64 dB(A) und nachts 54 dB(A) eingehalten, so dass gemäß Beschluss 
vom 04.12.1997 (Az. 7 M 1050/97) des OVG Lüneburg davon auszugehen ist, dass 
gesunde Wohnverhältnisse noch gewahrt sind. 

 
7.1.7.3 Gewerbe 
 

Durch Geräuschimmissionen aus den Gewerbeflächen beiderseits der Mombacher 
Straße sowie durch die Andienung der Deutschen Telekom AG werden die Im-
missionsrichtwerte der TA Lärm /2/ für allgemeine Wohngebiete (WA) von tags 
55 dB(A) und nachts 40 dB(A) eingehalten. 

 
Im Einwirkungsbereich der benachbarten Schreinerei wird die Richtwerteinhaltung 
dadurch gewährleistet, dass an der Ostfassade der Studierendenwohnanlage weder 
öffenbare Fenster schutzbedürftiger Aufenthaltsräume, noch immissionsempfindliche 
Außenwohnbereiche (z. B. Balkone) vorgesehen werden.  

 
7.1.7.4 Parkplatz 
 

Durch den Parkverkehr kommt es an der Studierendenwohnanlage nur nachts zu 
Überschreitungen des Immissionsrichtwertes der TA Lärm für allgemeine Wohn-
gebiete von 40 dB(A).  

 
An der Süd- und Westfassade des an der Mombacher Straße gelegenen, beste-
henden Telekom-Bungalows wird ebenfalls nur im Nachtzeitraum der Immissions-
richtwert der TA Lärm für Mischgebiete von 45 dB(A) überschritten. Die Überschrei-
tungen betragen hier weniger als 3 dB(A). Am nach Osten hin orientierten Freisitz 
sind die Richtwerte eingehalten. 

 
Am weiter nördlich an der Wallstraße außerhalb des räumlichen Geltungsbereiches 
gelegenen, bestehenden Geschosswohnungsbau sind die WA-Richtwerte eingehal-
ten. 

 
Die von den Überschreitungen durch Parkverkehr betroffenen Fassaden von Studie-
rendenwohnanlage und Telekom-Bungalow sind auch von den allgemeinen Ver-
kehrsgeräuschen betroffen. Die Orientierungswertüberschreitungen durch allgemeine 
Verkehrsgeräusche erfordern Maßnahmen des passiven Schallschutzes inkl. schall-
dämmender Lüftungseinrichtungen. Die vorgesehenen schalldämmenden Lüftungs-
einrichtungen sind ebenfalls zum Schutz der von Richtwertüberschreitungen durch 
Parkverkehr betroffenen Aufenthaltsräume geeignet. 
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7.1.8 Belange von Natur und Landschaft / siedlungsökologische und eingriffs-
kompensatorische Festsetzungen 

 
Die Bebauung einer bisher fast vollständig versiegelten Fläche stellt nur einen gering-
fügigen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Das Landschaftsbild wird nicht beein-
trächtigt. 

 
Der Eingriff in die überwiegend ökologisch geringwertigen Grünflächen beeinträchtigt 
Natur und Landschaft nur marginal und wird von der Flächengröße und den neu ent-
stehenden Grünflächen und deren Qualitäten überkompensiert ausgeglichen. 

 
Der einzige ökologische, wenn auch wenig bedeutsame Bereich, der kleinflächige 
Robinienbestand an der Wallstraße, bleibt erhalten. 

 
Die Anforderung der Grünsatzung der Stadt Mainz zur Pflanzung von Bäumen und 
Sträuchern wird erfüllt. 

 
Die in Planzeichnung und Text festgesetzte Begrünung der Stellplätze übernimmt ne-
ben ökologischen Aspekten vor allem auch gestalterische Funktion. Es soll vermie-
den werden, dass große, zusammenhängende Stellplatzflächen ohne jegliche Grün-
gliederung entstehen. Ein weiterer, insbesondere in den Sommermonaten nicht zu 
unterschätzender Vorteil liegt in der schattenspendenden Wirkung der Bäume für ge-
parkte Autos. Zudem wird hierdurch die Aufheizung der Stellplatzflächen selbst redu-
ziert, was sich wiederum positiv auf die kleinklimatische Situation im Plangebiet aus-
wirkt. 

 
Die getroffenen Festsetzungen zur Dach- und Fassadenbegrünung dienen der Mini-
mierung negativer Auswirkungen auf das Stadtklima, das Orts- und Landschaftsbild 
sowie die Tier- und Pflanzenwelt. Die Festsetzungen zur Dachbegrünung tragen im 
Übrigen dazu bei, dass zumindest ein Teil des Abflusses zurückgehalten und ver-
dunstet wird. 

 
Die sonstigen im Bebauungsplan getroffenen Pflanzfestsetzungen sichern eine an-
gemessene Durchgrünung des Plangebietes. Durch den Bezug auf die Artenliste des 
Landschaftsplans zum Bebauungsplan (vormals: Landespflegerischer Planungsbei-
trag) entstehen standortgerechte Pflanzungen, die die ökologische Funktion Freiflä-
chen sowie die landschaftliche Einbindung gewährleisten. Damit dienen diese Fest-
setzungen auch der rechtlichen Umsetzung der im Landschaftsplan zum Bebauungs-
plan erarbeiteten landespflegerischen Zielvorstellungen. 
 
Nach dem Umweltbericht sind bei Realisierung der Studierendenwohnanlage 
56 Bäume zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Hierbei sollen die Baumstandor-
te nach Möglichkeit den Stellplätzen zugeordnet werden. 
 
Auf Grund des langgestreckten Baugrundstückes mit seiner kammartigen Baustruktur 
und der flächenhaft vorgesehenen Parkierung ergeben sich nur geringe Freiflächen-
anteile, die für eine Begrünung bzw. zum Pflanzen von Bäumen zur Verfügung ste-
hen. Anstatt der 56 zu pflanzenden Bäume können daher nur 50 Bäume im Plange-
beit verortet werden. Bei Abwägung der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen kann 
der Eingriff in Natur und Landschaft für fast alle Schutzgüter als kompensiert klassifi-
ziert werden. 
 

 



____________ Begründung FNP-Änderung Nr. 23 / Begründung  "H 84" ___________________________________________ 

 Stand: 21.08.2006 13 von 20 
 

7.1.9 Denkmalschutz 
 

Das Vorhaben liegt innerhalb des seit 1987 rechtskräftigen Grabungsschutzgebietes 
"Wallstraße - Mombacher Straße". Innerhalb des betroffenen Grabungsschutz-
gebietes geht das Landesamt für Denkmalpflege von einer Häufung prähistorischer 
und römischer Gräber aus. Eingriffe sind auf das baulich und technisch erforderliche 
Maß zu beschränken. Es ist sicherzustellen, dass dem Landesamt für Denkmalpflege 
die fallweise archäologische Baugrunduntersuchung zeitlich, personell und finanziell 
ermöglicht wird, baubegleitend oder vorausgehend. 

 
Angrenzend an das Plangebiet befindet sich eine Denkmalzone. Durch das Zurück-
treten der Studierendenwohnanlage von der denkmalgeschützten Stützmauer sind 
aus denkmalpflegerischer Sicht keine Beeinträchtigungen der Denkmalzone zu er-
warten. Im Rahmen der Baumaßnahme sind Substanzbeeinträchtigungen der Mauer 
auszuschließen. Eingriffe sind auf das baulich und technisch erforderliche Maß zu 
beschränken. 

 
7.1.10 Höhenlage / Bezugshöhe für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen 
 

Auf Grund der Hanglage ist die Festsetzung einer Höhenlage für die Gelände-
oberfläche des Baugrundstückes erforderlich. Die Geländeoberfläche der überbau-
baren Grundstücksfläche im Allgemeinen Wohngebiet wird in den Textfestsetzungen 
auf 97,25 m üNN festgesetzt. Abweichungen der Höhenlage um +/- 1,0 m sind zuläs-
sig. 

 
Die Höhenlage der Geländeoberfläche wird gleichzeitig gemäß § 18 Abs. 1 BauNVO 
als Bezugshöhe 0,0 m für die Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen bestimmt. 

 
7.1.11 Kennzeichnung von Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden 

Stoffen belastet sind / Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen oder 
zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen zu treffende bauliche 
und sonstige technische Vorkehrungen 

 
Auf Grund der Vornutzung des Plangebietes als "Königliche-Armee-Conserven-
Fabrik" und der gewerblichen Nutzung nach dem 2. Weltkrieg wurden im Auftrag der 
Deutschen Telekom AG (DTAG), vertreten durch die Sireo Real Estate Asset Mana-
gement GmbH, vertiefende umwelttechnische und historische Erkundungen in Auf-
trag gegeben3. 

 
Die Untersuchungen bauten auf bereits vorhandene umwelttechnische Gutachten be-
züglich der letzten umweltrelevanten Nutzung als Kfz-Werkstatt mit Tankstelle und 
auf einer historischen Erkundung des Standorts in dieser Nutzungsphase auf. Sie be-
trafen dabei im Wesentlichen die Eingrenzung und Bewertung einer bereits lokal be-
kannten Belastung von bauschuttreichen Auffüllungen mit polyzyklischen aromati-
schen Kohlenwasserstoffen (PAK) für Flächen außerhalb der Gebäude. 

 
Ziel der Untersuchungen war neben der Eingrenzung der bereits bekannten PAK-
Belastungen eine Feststellung des sich bei der Nutzungsänderung zu Wohnzwecken 
(Studierendenwohnanlage) ergebenden Handlungsbedarfs in öffentlich-rechtlicher 
Hinsicht und hinsichtlich der abfallrechtlichen Einstufung. 

 

                                                   
3 Bearbeitung durch: Ingenieurbüro für Geotechnik, Dipl.-Ing. N. Gündling, Darmstadt, Juni 2005, Gut-

achten GA04149C_01 
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Im Gutachten wurden alle bisherigen Untersuchungsergebnisse aus früheren Gutach-
ten in komprimierter Form zusammengefasst und bewertet. Ergänzend4 wurde eine 
vertiefende Erkundung des Grundwassers und eine vertikale Abgrenzung der ange-
troffenen PAK-Belastungen vorgenommen. 

 
Entsprechend den bislang vorliegenden Untersuchungsergebnissen ist der über-
wiegende Teil des Grundstückes Wallstraße 98, Gemarkung Mainz, Flur 15,          
Flst. Nr. 2/5 auf Grund der Belastung mit polyzyklischen aromatischen Kohlen-
wasserstoffen (PAK) in der Auffüllung als schädliche Bodenveränderung einzustufen, 
die auf die Vornutzung als "Königliche Armee-Konserven-Fabrik" bzw. auf die Altab-
lagerungen nach dem 1933/34 erfolgten Abbruch der Konserven-Fabrik zurückgeführt 
werden kann. 

 
Hinsichtlich der geplanten Wohnnutzung überschreiten die ermittelten PAK-
Konzentrationen die zur öffentlich-rechtlichen Bewertung anwendbaren Sanierungs-
schwellenwerte für den Gefährdungspfad Boden-Mensch. Es handelt sich damit um 
eine Altlast. Die Fläche wird demgemäss nach § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB im vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan als Fläche, deren Böden erheblich mit umweltbelasten-
den Stoffen belastet ist, gekennzeichnet. Die Kennzeichnung erstreckt sich auf den 
gesamten räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes. 

 
Das Grundstück ist derzeit überwiegend versiegelt. Der Wirkungspfad Boden-Mensch 
und Wirkungspfad Boden-Grundwasser sind durch die Versiegelung derzeit weitest-
gehend unterbunden. 

 
Es liegen zahlreiche Anhaltspunkte dafür vor, dass sich die schädliche Boden-
veränderung nicht in den grundwassergesättigten Boden bzw. in den Grundwasser-
schwankungsbereich fortsetzt. Die an Grundwassermessstellen GWM 1 und GWM 2 
vorgenommenen Grundwasseruntersuchungen ergaben keine relevante Grundwas-
serbelastung. Durch die vorgenommenen Untersuchungen an beiden Grundwasser-
messstellen kann ausgeschlossen werden, dass eine großflächige Grundwasserver-
unreinigung vorliegt. Es ist daher anzunehmen, dass die Altlast durch die Versiege-
lung derzeit gesichert ist. 

 
Zur Sanierung / Sicherung eignen sich bodenschutzrechtlich grundsätzlich Maß-
nahmen zur Beseitigung bzw. Verminderung der Schadstoffe (Dekontaminations-
maßnahmen) oder durch langfristige Verhinderung bzw. Verminderung der Schad-
stoffausbreitung (Sicherungsmaßnahmen). 

 
 Zur Sanierung5 ist eine Kombination von Dekontamination durch Bodenaushub und 

Sicherung durch Oberflächenversiegelung vorgesehen. Aushubmaßnahmen sollen 
auf den zur Bebauung erforderlichen Umfang (Keller, Fundamente, Bodenaustausch 
unter Gebäuden und Grünflächen) begrenzt werden. 

 
 Zur Sicherung schlägt das Gutachten eine vollständige Oberflächenversiegelung der 

Auffüllbereiche mit sanierungsbedürftigen PAK- Belastungen mittels  
 

• Überbauung (Gebäude), 
 
• Freiflächenversiegelung (Hof-, Fahr- und Parkflächen) und  

                                                   
4 Bearbeitung durch: Ingenieurbüro für Geotechnik, Dipl.-Ing. N. Gündling, Darmstadt, Juli 2005, Gut-

achten GA04149C_02 
 
5  Bearbeitung durch: Ingenieurbüro für Geotechnik, Dipl.-Ing. N. Gündling, Darmstadt, 29. Juli 

2005, Gutachten GA04149C_03 
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• Abdichtung unter Kulturböden der Grünflächen (mit entsprechender Drainage des 
anfallenden Sickerwassers) 

 
 vor. 
 
 Die hiervon betroffenen Bereiche sind den nachfolgend abgebildeten Anlagen 

Nr. 1.4b (Lageplan) und Nr. 8 (Schematische Schnittskizze) des Altlastengutachtens 
zu entnehmen. Für Flächen mit Auffüllungen bis zur Kategorie Z 1.2 sind keine Ab-
dichtungsmaßnahmen vorgesehen. Die Nachweise werden durch Sohlbeprobungen 
und Analysen bei den Erdbauarbeiten geführt. Ausnahme von den Abdichtungs- und 
Kontrolluntersuchungen bilden bereits derzeit versiegelte Flächen, deren Versiege-
lung auch bei der weiteren Planung bestehen bleiben soll. 

 
 Bezüglich des vorgesehenen Bauvorhabens ist festzuhalten, dass die Gefährdung 

des Grundwassers durch entsprechende Sanierungs- / Sicherungsmaßnahmen, die 
eine Schadstoffausbreitung auf dem Wirkungspfad Boden-Mensch und Boden-
Grundwasser unterbinden, gewährleistet werden kann. Dies ist auch im Bereich der 
vorgesehenen Grünflächen möglich und vorgesehen. 

 
 Ein zusätzlicher Nachweis zur Sicherung der Altlast hinsichtlich des Gefähr-

dungspfades Boden-Grundwasser kann vor Baubeginn und teilweise auch noch bau-
begleitend erbracht werden. Sollten sich im Zuge der ergänzend vorzunehmenden 
Untersuchungen entgegen den bisherigen Kenntnissen Bodenbelastungen bis in den 
grundwassergesättigten Boden bzw. den Grundwasserschwankungsbereich ergeben, 
so werden diese hinsichtlich des Gefährdungspotentials bewertet und die erforderli-
chen Sanierungsmaßnahmen ergriffen. 

 
 Die vorgenannten Maßnahmen zur Sanierungsuntersuchung und Sanierung / Siche-

rung werden im Zuge des Bauvorhabens vorgenommen. Diesbezüglich wird spätes-
tens zusammen mit dem Baugenehmigungsantrag ein mit der Struktur- und Geneh-
migungsdirektion Süd als oberer Bodenschutzbehörde abgestimmter Sanierungsplan 
vorgelegt. Vor der satzungsrechtlichen Beschlussfassung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes wird vertraglich sichergestellt, dass diesen Verpflichtungen nach-
gekommen wird. 

 
Die bautechnische Durchführung der Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen wird 
gutachterlich begleitet und dokumentiert. Der Gutachter wird rechtzeitig vor Baube-
ginn benannt; die erforderlichen Abstimmungen mit der SGD Süd werden vorgenom-
men. 

 
 Gezielte Versickerungen  - auch von unbelasteten Wässern - sind im Bereich der 

schädlichen Bodenverunreinigung nicht vorgesehen. 
 

Nach Fertigstellung der bautechnischen Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen 
sind Eingriffe in den Boden unterhalb der Sanierungsmaßnahme nur nach vorange-
gangener Abstimmung mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regional-
stelle Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz zulässig. 

 
Die Umsetzung der im Altlastengutachten gegebenen Empfehlungen wird durch       
Übernahme als verbindliche Festsetzungen in den Bebauungsplan sichergestellt. 
Empfehlungen, die auf Grund mangelnden bodenrechtlichen Bezugs auf der Er-
mächtigungsgrundlage des § 9 BauGB nicht festgesetzt werden können, werden als 
Hinweise ohne Festsetzungscharakter in den Bebauungsplan aufgenommen. Die 
Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse ist damit sichergestellt. Mit Durchführung 
der im vorhabenbezogenen Bebauungsplan festgesetzten Sanierungsmaßnahmen 
kann die Altlast als gesichert eingestuft werden. 
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Nähere Informationen können dem Umweltbericht (Kap. 9 dieser Begründung) und 
dem Altlastengutachten entnommen werden, das dieser Begründung als Anlage bei-
gefügt ist. 

 
Die mit der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Regionalstelle Wasser-
wirtschaft, Abfallwirtschaft und Bodenschutz, Mainz, abgestimmten bodenschutz-
rechtlichen Anforderungen sind damit vollständig in die Planung eingegangen. 

 
7.1.12 Bodenmechanik / Statik 
 

Bei der Realisierung der Studierendenwohnanlage sind die vorhandene Stützwand an 
der Nord-Ost-Grenze des Grundstücks sowie evtl. vorhandene Keller oder Minier-
gänge zu berücksichtigen. Das Gebäude ist so zu planen dass ein Einfluss der Ge-
bäudelasten auf die Stützwand/Keller konstruktiv vermieden wird. 

 
Nach heutigem Erkenntnisstand ist das Bauwerk unter Zugrundelegung eines Last-
ausbreitungswinkels von 45° von der talseitigen Fundament- bzw. Bodenplatte in bo-
denmechanischer und statischer Hinsicht realisierbar. Durch die geplante Baumaß-
nahme wird die historische Stützmauer Richtung Mombacher Straße nicht tangiert. 
Es ist vorgesehen, den gesamten hinteren, der Mombacher Straße zugewandten Ge-
bäude-Längsriegel zu unterkellern. Damit findet die vom Gebäude ausgehende Last-
abtragung in einer Tiefe statt, in der keine Stützfunktion der Wand mehr vorhanden 
ist. 
 
Soweit aus bodenmechanischer oder statischer Sicht örtlich Vertiefungen der Fun-
damentunterkante erforderlich werden sollten, kann hierauf durch entsprechende 
Maßnahmen wie tieferreichende "Betonplomben" oder Pfahlgründungen reagiert wer-
den. Diese Vorgehensweise ist auch im Falle von erst  während der Aushubarbeiten 
festgestellter (historischer) Bauwerksteile anwendbar. Im Falle des Auffindens mögli-
cher tiefer liegender Gewölbe etc., die bis an die Stützwand reichen, wird durch er-
gänzende Magerbeton-Gründungskörper das Gründungsniveau so tief nach unten 
gelegt, dass die Ausstrahlung der Gründungsspannungen nicht auf das Gewö lbe trifft. 
 
 

 
7.2 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen / Übernahme von auf Landesrecht beru-

henden Festsetzungen in den Bebauungsplan 
 

In den Bebauungsplan ist gem. § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 88 LBauO eine 
örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung und über die Zahl der notwendigen Stell-
plätze integriert. 

 
Ziel der getroffenen gestalterischen Festsetzungen ist es, in positiver Weise auf die 
äußere Gestaltung der baulichen Anlagen Einfluss zu nehmen, ohne dabei aber indi-
viduelle Lösungen zu weitgehend einzuschränken. Es wird lediglich ein bestimmtes 
Grundmuster vorgegeben, innerhalb dessen der Bauherr seine Gestaltungswünsche 
realisieren kann. Ziel hierbei ist die Durchsetzung einer gestalterischen Mindestquali-
tät. Festsetzungen werden daher nur in denjenigen Bereichen getroffen, die von ele-
mentarem Einfluss auf das Gesamterscheinungsbild des Baugebietes sind. Hierzu 
gehört vor allem die Unterbindung stark reflektierender Materialien und Farben für die 
Fassadengestaltung. 

 
Bei der das Plangebiet umgebenden Bebauung sind überwiegend Flachdächer anzu-
treffen. Angelehnt an die Umgebung werden daher im Geltungsbereich des vorlie-
genden vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ebenfalls nur Flachdächer zugelas-
sen. 
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Mülltonnen und Müllbehälter haben im Allgemeinen eine sehr negative Außenwir-
kung. Um dies zu unterbinden sind diese in Schränken oder geschlossenen Räumen 
unterzubringen oder im Freien der Sicht zu entziehen und intensiv einzugrünen. 

 
Gemäß der rheinland-pfälzischen Verwaltungsvorschrift über Zahl, Größe und Be-
schaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge vom 24. Juli 2000 ist in Wohnheimen 
für Studierende mindestens 1 Stellplatz je 2 - 3 Betten nachzuweisen.  
Für die Studierendenwohnanlage mit 440 Appartements werden nach den Vorgaben 
des Bauaufsichtsamtes der Stadt Mainz im Rahmen des VEP-Verfahrens insgesamt 
158 notwendige Stellplätze auf dem Baugrundstück nachgewiesen. 
 
Zur Sicherstellung und für den Nachweis der notwendigen Parkplätze werden die 
entsprechenden Vorgaben als textliche Festsetzung gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in 
Verbindung mit § 88 Abs. 1 Nr. 8 LBauO in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 
 
8. Hinweise ohne Festsetzungscharakter 
 

Im Zuge der Vorkoordinierung zum Vorhaben- und Erschließungsplan und zum Be-
bauungsplanverfahren wurden sowohl von Seiten der beteiligten städtischen Fa-
chämter, wie auch von den an der Planung beteiligten Fachgutachtern Empfehlungen 
und Hinweise gegeben, die auf Grund der mangelnden Ermächtigungsgrundlage 
nicht als Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen wurden/werden konn-
ten. 

 
Da diese Hinweise vielfach zum Verständnis der getroffenen Festsetzungen beitra-
gen oder über den "eigentlichen" Bebauungsplan hinausgehende Informationen lie-
fern, wurden sie als Hinweise ohne Festsetzungscharakter im Anhang zu den Text-
festsetzungen abgedruckt. 

 
 
9. Umweltbericht und Landschaftsplan zum Bebauungsplan/ Landespflegerischer 

Planungsbeitrag 
 

Bezüglich des Umweltberichts und des Landschaftsplans zum Bebauungsplan (vor-
mals: Landespflegerischer Planungsbeitrag) wird auf die gesonderte Ausarbeitung 
des Büros Raible verwiesen. 

 
 
10. Bodenordnung und Grundbesitz 
 

Das Gelände befindet sich im Eigentum der KTB Plan- und Bauregie GmbH, Wiesba-
den, die als Investor für die Studierendenwohnanlage auftritt und das Gebäude 
schlüsselfertig an das Studierendenwerk übergeben wird.  

 
Von einer zügigen Realisierung des Vorhabens ist auszugehen, da sich das Grund-
stück im Eigentum des Vorhabenträgers befindet, der ein Interesse an einer schnel-
len Umsetzung der Maßnahme hat. 

 
 
11. Kosten 
 

Die Entwicklung und Erschließung des Plangebietes erfolgt durch die KTB Plan- und 
Bauregie GmbH, Wiesbaden. Die Planungskosten werden durch die Deutsche Tele-
kom AG (DTAG) getragen. Näheres hierzu regelt der Durchführungsvertrag zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan.  
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Im Haushalt der Stadt Mainz sind keine weiteren Kosten einzustellen.

12. Vorhaben- und Erschließungsplan VEP

Der vorhaben bezogene Bebauungsplan "Studierendenwohnanlage Walistraße
(H 84)" wurde auf der Grundlage eines vom Vorhabenträger vorgelegten Vorhaben-
und Erschließungsplanes (VEP) in Kombination mit einer vertraglichen Verpflichtung
zur Realisierung des Vorhabens (Durchführungsvertrag) erstellt.

Der VEP ist als Anlage Bestandteil dieser Begründung. Er ist vom Vorhabenträger er-
stellt und besteht aus mehreren Planunterlagen zum Bauprojekt: Lageplan, Grundris-
se, Ansichten und Betriebsbeschreibung. Als Teil dieser Begründung ist er auch Teil
der Satzung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "H 84".

13. Durchführungsvertrag

Der Durchführungsvertrag enthält die Verpflichtung des Vorhabenträgers bzw. des
Investors, den vorgelegten Plan (VEP) innerhalb einer angemessenen Frist durchzu-
führen und die Planungs- und Erschließungskosten ganz oder teilweise zu tragen. Er
ist nicht Bestandteil der Satzung. Er ist jedoch Gegenstand der Satzungsbegründung
und des Abwägungsmaterials und dem Satzungsbeschluss angeschlossen.

Die Unterzeichnung des Durchführungsvertrages ist zwingende Voraussetzung für
die Erteilung einer Baugenehmigung und für den Satzungsbeschluss.

14.

Statistik

Allgemeines Wohngebiet: 9.642 m2 (= 100 %)

Einwohner 440

s~ J.9S
Narbert Schüler
Bürgermeister
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1.  Einleitung
 
1.1  Kurzdarstellung des Vorhabens, Lage

und Geltungsbereich 
 
Den Studierenden an der Johannes-Gutenberg-Universität 

Mainz und an der Fachhochschule Mainz stehen in nicht aus-

reichender Menge Wohnräume zur Verfügung. Der Vorha-

benträger beabsichtigt auf dem Grundstück Wallstraße 98 in 

Mainz eine neue Studierendenwohnanlage auf einem Be-

triebsgelände der Deutschen Telekom AG zu errichten. 

 

Die zur Bebauung vorgesehene Fläche liegt im Stadtteil Har-

tenberg der Stadt Mainz auf einer Höhe von i. M. 97 müNN 

nordöstlich der Wallstraße. Im Nordwesten schließen sich an 

das Grundstück Wohngebäude, Garagen und Grünflächen an. 

Nordöstlich zur Mombacher Straße hin stehen Wohn- und 

Bürogebäude und ein Gewerbebetrieb. Südöstlich ist ein Be-

triebsgelände der Deutschen Telekom AG, welches noch ge-

nutzt wird, vorhanden. Auf dem Areal des Bebauungsplanes 

befand sich von 1873 bis 1918 die „Königliche-Armee-

Conserven-Fabrik“. Nach deren Abbruch im Jahr 1933 und 

der sich anschließenden Nutzung als Kleingartengelände 

wurden die Flächen ab 1962 wieder bebaut. 

 

1859a 4 



 

Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans „Studierendenwohnanlage Wallstraße (H84)“ befindet 

sich in einem vorhandenen Gewerbegebiet und beinhaltet in 

Flur 15 den überwiegenden Teil der Parzelle Nr. 2/1 in der 

Gemarkung Mainz. Die Größe des Geltungsbereiches beträgt 

ca. 9.580 m². 

 

Zur Umnutzung des Areals und als Grundlage für die erfor-

derliche Baugenehmigung ist die Änderung des Flächennut-

zungsplanes der Stadt Mainz notwendig. Für die Belange des 

Umweltschutzes wird eine Umweltprüfung durchgeführt, in 

der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen 

ermittelt, beschrieben und bewertet werden. 

 

Das Vorhaben soll in dem im Vorhabenbezogenen Bebau-

ungsplan festgesetzten „Allgemeinen Wohngebiet (WA)“ als 

mehrgeschossiger Gebäudekörper mit einer Grundflächen-

zahl (GRZ) von 0,4 mit einer Überschreitung bis zu 100 % 

und einer Geschossflächenzahl (GFZ) von 1,2 errichtet wer-

den. Außerdem werden die gemäß Baunutzungsverordnung 

erforderliche Zahl von Stellplätzen für Pkws sowie zu erhal-

tende und neu zu entwickelnde Grünflächen festgesetzt. 
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1.2  Rechtliche Grundlagen 
 

Der Vorhabenbezogene Bebauungsplan „Studierendenwohn-

anlage Wallstraße (H84)“, verbunden mit der hierfür erfor-

derlichen Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 

Mainz dient nicht der Umsetzung von Vorhaben, für die nach 

dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorgenommen werden 

muss. Die Umweltprüfung im Bauleitplanverfahren ist im 

Baugesetzbuch geregelt. Danach ist für die Belange des 

Umweltschutzes eine Umweltprüfung durchzuführen, in der 

die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen er-

mittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewer-

tet werden. 

 

Im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) ist in § 21 geregelt, 

dass bei zu erwartenden Eingriffen durch Bauleitplanverfah-

ren in Natur und Landschaft über die Vermeidung, den Aus-

gleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetz-

buches (BauGB) zu entscheiden ist. Das Landesnaturschutz-

gesetz Rheinland-Pfalz ist gemäß § 8 Rechtsgrundlage für 

die Landschaftsplanung in der Bauleitplanung. Der erforder-

liche Fachbeitrag wird im Umweltbericht integriert. 

 

Im Regionalen Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (2004) 

liegt das Vorhaben im Bereich von Bauflächen. 
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Diese Bereiche sollen der Entwicklung bestehender Betriebe, 

sowie die Neuansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrie-

ben dienen. 

 

Der Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan 

der Stadt Mainz (2000) weist das Plangebiet als Gewerbege-

biet, entsprechend der bisherigen Nutzung, aus. 

 

Sonstige einschlägige fachliche Unterlagen wie der Klima-

ökologische Begleitplan, die Ingenieurgeologische Karte und 

die Versickerungspotentialkarte enthalten keine Angaben o-

der Hinweise, die das Vorhaben betreffen. 

 

Das zur Bebauung vorgesehene Gelände liegt nicht in einem 

vorhandenen oder geplanten Naturschutzgebiet, Landschafts-

schutzgebiet oder Geschütztem Landschaftsbestandteil. E-

benso sind keine Naturdenkmale vorhanden oder geplant. 

Das Gelände grenzt auch nicht an eine dieser Schutzkatego-

rien. 

 

Besonders schützenswerte Flächen, die den Bestimmungen 

des § 28 des Landesnaturschutzgesetzes Rheinland-Pfalz un-

terliegen, sind nicht vorhanden und können sich auch lang-

fristig nicht entwickeln. Die zur Bebauung vorgesehene Flä-

che ist in der Biotopkartierung Rheinland-Pfalz nicht erfasst. 
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Tier- und Pflanzenarten, die in einer der Roten Listen geführt 

werden und deren Lebensstätte kommen auf dem zu bebau-

enden Areal nicht vor. Sie können sich dort nicht ansiedeln 

bzw. entwickeln. 

 

Der zu überplanende Bereich liegt in keinem FFH-Gebiet 

und in keinem Gebiet, welches unter die Vogelschutzrichtli-

nie der EU fällt. Planungen und Vorhaben in dieser Richtung 

sind nicht vorgesehen und aufgrund der hierfür fehlenden 

Voraussetzungen auch langfristig nicht zu erwarten. 

 

 

 

2.  Beschreibung und Bewertung ermittelter 
Umweltauswirkungen 

 
2.1  Bestandsaufnahme des beeinflussten Gebietes 
 
2.1.1  Naturräumliche Zuordnung des Baugebiets in den 

naturräumlichen Einheiten 
 

23 Rhein-Main-Tiefland 

nördlichster Teil der Oberrheinischen Tiefebene beiderseits 

des Unteren Mains und des Rheins von Mainz bis Bingen 
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Durch das Baugrundstück verläuft die Grenze zur südwest-

lich angrenzenden naturräumlichen Einheit: 

 

227 Rheinhessisches Tafel- und Hügelland 

verbreitet von Löß, örtlich auch von Sand bedeckte Schicht-

tafelscholle aus tertiären Kalken, Mergeln, Tonen, Kiesen 

und Sanden. Mit der Einheit 

 

227.131 Bretzenheimer Höhe 

Übergangszone zwischen dem Ostplateau entlang der Linie 

Finthen – Marienborn zur Hauptterrasse des Rheins. 

 

 

2.1.2  Geologie, Hydrogeologie, Morphologie und Boden
 

In der tertiären Senke, dem „Mainzer Becken“, besteht der 

Untergrund aus tertiären Ablagerungen des Ober-Oligozäns. 

Die Hydrobienschichten bestehen aus Kalken und Mergel. 

Diese bilden den Hauptgrundwasserleiter. Ein zweiter ober-

flächennaher Grundwasserleiter ist in den überlagernden 

Rheinterrassenablagerungen (Mittelterrasse, helle Fein- bis 

Mittelsande) ausgebildet. Der Grundwasserflurabstand liegt 

zwischen ca. 5,00 m hangseitig und ca. 8,00 m talseitig. Die 

Aquifermächtigkeit beträgt in Rinnen mehr als 6,00 m. Die 

Ergiebigkeit ist jedoch aufgrund der geringen Durchlässig-
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keit gering. Das Grundwassergefälle zum Rhein verläuft 

wahrscheinlich in nordöstlicher bis nördlicher Richtung. 

 

Den Abschluss nach oben bilden aufgefüllte bzw. umgelager-

te Sande und Schluffe. Aufgrund der annähernd vollflächigen 

Versiegelung ist die Grundwasserneubildung vernachlässig-

bar. 

 

Fast die gesamte Baufläche, außer der Böschung zur Wall-

straße hin, weist kein Relief auf. Die Böschung parallel zur 

Wallstraße ist dicht bewachsen und gegen Abtragungen 

durch bauliche Maßnahmen gesichert. Die Gefahr der Erosi-

on von Böden besteht daher nicht. 

 

Die ursprüngliche Geländeform ist nur noch aus den Darstel-

lungen vor 1870 bzw. aus der generellen Hangneigung re-

konstruierbar. Zur Schaffung einer ebenen Fläche waren be-

reits 1873 für den Bau der Militär-Konservenfabrik erhebli-

che Erdbewegungen erforderlich. Weitere Erdbewegungen 

(Auffüllungen, Abgrabungen, Umlagerungen) fanden offen-

bar nach einem Bergrutsch um 1880, nach Niederlegung der 

Gebäude 1934 und vor Baubeginn 1962 statt. 

Unter Zugrundelegung der heutigen Geländehöhe von i. M. 

97 mNN und der ehemaligen Geländeform ergibt sich im Be-

reich der Stützmauer im Nordosten eine Auffüllmächtigkeit 

von mindestens 5,00 m. In diesem Bereich ist der Boden lo-
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cker gelagert (Schlagzahlen zum Teil weniger wie 5), in 

Bohrungen jedoch nicht ohne weiteres als Auffüllung er-

kennbar. 

 

Der vorhandene Boden ist ein inhomogener Mischboden mit 

Anteilen von Löß sowie Flugsanden und Auelehmen. Der 

Boden wurde im Zuge der Erstellung des Betriebsgeländes, 

wahrscheinlich von verschiedenen Herkünften her, angefah-

ren und eingebaut. In den Boden eingelagert ist ein hoher 

Bauschuttanteil aus Ziegel, Klinker, Beton und anderen Stof-

fen, welche vermutlich aus den Abbruchmaterialien der ehe-

maligen Konservenfabrik stammen. 

 

 

2.1.3  Klima
 

Das Klima ist vergleichsweise trocken und warm. Im Lee der 

umgebenden Mittelgebirge liegt das Jahresmittel des Nieder-

schlags mit fallender Tendenz bei ca. 590 mm. Das Julimittel 

der Temperatur beträgt ca. 17 bis 19° C, das Januarmittel ca. 

0 bis -1° C mit der längsten Sonnenscheindauer Deutsch-

lands. Die durchschnittliche Jahrestemperatur liegt bei ca. 

9,5° C mit steigender Tendenz. 

Die Niederschläge sind über das Jahr unregelmäßig verteilt. 

Während der Hauptwachstumszeit besteht ein Nieder-
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schlagsdefizit, das immer wieder von sommerlichen Regen-

maxima unterbrochen wird. 

Der Wind kommt an ca. 85 % aller Tage aus West / Südwest. 

Das Baugebiet ist vor diesen Winden durch den nach Westen 

ansteigenden Abhang des Hartenbergs gut geschützt. 

 

Das natürliche Kleinklima wird durch die starke Versiege-

lung der Baufläche und ihrer Umgebung verändert. Die 

Temperaturen können bei hohen Temperaturen mehrere Grad 

höher gegenüber den natürlichen Verhältnissen liegen. Der 

baumbewachsene Abhang des Hartenbergs gleicht dabei die 

Tag- und Nachttemperaturen etwas aus. 

 

 

2.1.4  Wasserhaushalt und Wasserwirtschaft
 

Oberirdische Fließgewässer und stehende Gewässer sind we-

der auf dem Baugelände noch in seiner näheren oder weite-

ren Umgebung vorhanden und können sich auch nicht entwi-

ckeln. Das Gefälle des Grundwassers verläuft wahrscheinlich 

in nordöstlicher bis nördlicher Richtung zum Rhein hin. Bis 

vor ca. 10 Jahren wurde aus zwei Brunnen in unmittelbarer 

Nähe (ca. 80 und ca. 90 m tief) noch Trinkwasser gewonnen. 

Das Trinkwasserschutzgebiet für diese beiden Brunnen wur-

de am 07.02.1999 aufgehoben. Zur Zeit ist die Ausweisung 

eines Wasserschutzgebietes nicht geplant. Das Grundwasser 
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ist nicht mit schädlichen Stoffen belastet. Aktuelle Grund-

wasseranalysen waren unauffällig. 

Die Oberfläche des Betriebsgeländes und des darauf stehen-

den Gebäudes werden über Einläufe und Kanäle in die Klär-

anlage entwässert. 

 

 

2.1.5  Heutige potentielle natürliche Vegetation
 

Ohne Einwirkung menschlicher Nutzung und Tätigkeit wäre 

auf den Bauflächen als Klimaxgesellschaft ein Trockener Ei-

chen-Hainbuchenwald (Querco-Carpinetum) vorhanden. 

 

 

2.1.6  Flora und Fauna
 

Auf dem Grundstück kommen keine seltenen oder in ihrem 

Bestand bedrohten Pflanzen- und Tierarten und deren Le-

bensstätten vor. Dies umfasst auch die nach dem Bundesna-

turschutzgesetz besonders und streng geschützten Arten. 

Die Reale Vegetation besteht aus einem schmalen Robinien-

bestand parallel zur Wallstraße mit nitrophilem Unterwuchs. 

Alle übrigen Gehölzflächen weisen vor allem bodendeckende 

Ziergehölzarten auf. Sie stammen aus der ursprünglich vor-

handenen, aber wohl seit Jahren nicht mehr unterhaltenen 

gärtnerischen Anlage auf den Randflächen des Betriebsge-
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ländes. In sie sind vereinzelt Pflanzenarten der potentiellen 

natürlichen Vegetation, vor allem aber der Ruderalflora und 

Robiniensämlinge eingewandert. Im Anschluss an das außer-

halb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes liegenden 

Wohnhauses sind kleinflächig Rasenflächen und einzelne 

Ziergehölze vorhanden. 

 

Auf dem Baugrundstück stehen 22 Bäume. 19 davon sind 

ganz schwache Exemplare nicht heimischer Arten. Zwei 

Bäume sind Sandbirken. 

 

An der nordöstlichen Grenze steht eine Robinie (Robinia 

pseudoacacia) mit einem Stammumfang in 1,00 m Höhe von 

104 cm und an der südwestlichen Grundstücksseite eine Pla-

tane (Platanus x acerifolia) mit einem Stammumfang in 1,00 

m Höhe von 81 cm. Diese beiden Bäume unterliegen den Be-

stimmungen der Rechtsverordnung zum Schutz des Baumbe-

standes innerhalb der Stadt Mainz vom 12.12.2003. 

 

Die Fauna weist, bedingt durch die Lage und den hohen Ver-

siegelungsgrad der Baufläche, nur ein ganz geringes Arten-

inventar auf. Während der Bestandsaufnahmen konnte nur 

zum Beispiel nicht mal eine der eigentlich zu erwartenden 

Brutvogelarten (z.B. Bachstelze, Hausrotschwanz, Hauben-

lerche) festgestellt werden. Belegt ist bei den Mammalia le-
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diglich das gelegentliche Passieren des Geländes durch Eich-

hörnchen und Baummarder. 

 

 

2.1.7  Immissionen
 

Das Gebiet wird durch Immissionen, die zum überwiegenden 

Teil von den angrenzenden Industrie- und Gewerbegebieten 

sowie vom Straßen- und Schienenverkehr ausgehen, beein-

trächtigt. Die Immissionen bestehen vor allem aus Lärm und 

Belastungen der Luft. 

 

 

2.1.8  Altlasten
 

Auf dem Baugelände befinden sich aus der Zeit der militäri-

schen und der gewerblichen Nutzung Altlasten. Die Auffül-

lung enthält annähernd flächenhaft schadstoffbelastete Bau-

schuttanteile und erreicht im Süden des Plangebietes eine 

Mächtigkeit von ca. 4,5 bis 4,9 m. Das Gelände wurde mehr-

fach untersucht1, dabei wurden flächenhafte Belastungen im 

Boden festgestellt, die eine sensible Nutzung zunächst nicht 

zulassen. 

 

                                                 
1 Gutachten von Stapf + Sturny, HIMTECH und Ingenieurbüro Gündling 
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Nach derzeitigem Stand besteht für ca. zwei Drittel der Bau-

fläche Sanierungsbedarf aufgrund der zum Teil stark erhöh-

ten Belastung mit Polyzyklischen Aromatischen Kohlenwas-

serstoffen (PAK) und Konzentrationen des Einzelstoffs  

Benzo-a-Pyren (BaP) in den bauschuttreichen Auffüllungen 

aus dem Abbruch der ehemaligen Konservenfabrik. 

 

Vor allem im Südteil des Geländes reichen die Auffüllungen 

in bis zu 5,0 m Tiefe. Wahrscheinlich wurden dort Keller-

räume mit Abbruchschutt verfüllt. Der Abbruchschutt enthält 

Schwarzdecken- und Schwarzanstrichkomponenten mit zum 

Teil auffälligem Teer- und Bitumengeruch. In den Terrassen-

sedimenten und in den Hydrobienschichten wurden keine 

sensorischen Auffälligkeiten festgestellt. 

 

Die zuständige Bodenschutzbehörde (SGD Süd) hat mit 

Schreiben vom 01.08.2005 eine vorläufige Gefährdungsab-

schätzung mit folgendem Ergebnis vorgenommen: 

Entsprechend den bislang vorliegenden Untersuchungser-

gebnissen ist der überwiegende Teil des Grundstückes auf-

grund der PAK-Belastung in der Auffüllung als schädliche 

Bodenveränderung einzustufen, die auf die Vornutzung als 

„Königliche Armee-Konservenfabrik“ bzw. auf Ablagerun-

gen nach Stilllegung der Fabrik zurückgeführt werden kann. 

Es handelt sich daher um eine Altlast. Aufgrund der zwangs-

läufigen Lückenhaftigkeit der Untersuchung und der inho-
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mogenen Schadstoffverteilung sollte das gesamte Grundstück 

als mit Schadstoffen belastet gekennzeichnet werden. 

 

Der Wirkungspfad Boden-Mensch ist durch die derzeit vor-

handene Versiegelung weitestgehend unterbunden. Unter der 

Voraussetzung, dass sich die schädlichen Bodenveränderun-

gen nicht bis in den grundwassergesättigten Horizont bzw. in 

den Grundwasserschwankungsbereich fortsetzen, ist durch 

die Versiegelung auch der Wirkungspfad Boden-

Grundwasser weitestgehend unterbunden. Es ist daher anzu-

nehmen, dass die Altlast durch die Versiegelung derzeit gesi-

chert ist. 

 

Im derzeitigen, versiegelten Geländezustand und bei der der-

zeitigen gewerblichen Nutzung besteht augrund der ange-

stellten umfangreichen Untersuchungen kein Sanierungser-

fordernis. 

 

 

2.1.9  Erholung
 

Die geplante Baufläche hat für alle Formen der Erholung 

keine Bedeutung. 
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2.1.10 Landschaftsbild
 
Das Baugelände ist von außen nicht einsehbar. Durch die 

Höhenlage der ehemaligen Betriebsfläche zwischen der stei-

len Böschung an der Wallstraße und der hohen talseitigen 

Mauer zur Bebauung an der Mombacher Straße hin, liegt das 

Gelände so, dass das Landschaftsbild durch die vorhandenen 

Aufbauten nicht beeinträchtigt wird. Allerdings hat der paral-

lel zur Wallstraße vorhandene und zu erhaltende Gehölzbe-

stand für das Stadtbild eine erhebliche Bedeutung. 

 

 

2.1.11 Denkmalschutz
 

Das Vorhaben liegt innerhalb des Grabungsschutzgebietes 

„Wallstraße – Mombacher Straße“, das zum Schutz einer an-

genommenen Häufung prähistorischer und römischer Gräber 

im Jahr 1987ausgewiesen wurde. Es ist jedoch anzunehmen, 

dass die Gräber im Zuge der Errichtung der Militärkonser-

venfabrik zerstört wurden. Das Plangebiet grenzt an eine 

Denkmalzone. Diese wird von dem Bauvorhaben nicht be-

rührt. 
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2.1.12 Flächennutzung
 

Das im Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebau-

ungs-planes liegende Gelände hat eine Flächengröße von ca. 

9.580 m² 2. Davon sind ca. 7.650 m² mit einem weitestge-

hend nicht mehr genutzten Betriebsgebäude sowie Lager- 

und Verkehrsflächen mit bituminösen Decken und Verbund-

pflaster versiegelt. Ca. 150 m² sind mit wassergebundenen 

Decken und Rasengittersteinen teilversiegelt. Ca. 1.780 m² 

sind Grünflächen mit unterschiedlicher Ausprägung. 

 

 

2.2  Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei
Durchführung der Planung 

(unter Berücksichtigung der umweltbezogenen Auswirkun-

gen auf den Menschen) 

 

 

2.2.1  Emissionen
 

Bei Realisierung des Vorhabens werden durch die Raum-

wärmeerzeugung und Raumkühlung Abgase entstehen und 

an die Umwelt abgegeben. Die verkehrliche Nutzung wird 

gegenüber der bisherigen Nutzung des Geländes nicht zu-

nehmen. Durch die Verringerung der Versiegelung und die 
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Vergrößerung der Grünflächen wird die erhöhte Wärmeab-

strahlung in den Sommermonaten weitestgehend kompen-

siert. 

 

 

2.2.2  Schallimmissionsschutz3

 
Die Anforderungen an den Schallschutz in einem Allgemei-

nen Wohngebiet werden durch die Raumorganisation des 

Gebäudes und durch Schallschutzmaßnahmen gewährleistet. 

Die Raumorganisation zielt darauf ab, möglichst viele Wohn-

räume schallabgewendet, d.h. zu den Innenhöfen hin, zu ori-

entieren. Als Schallschutzmaßnahmen sind vorgesehen: 
 
− Zum Schutz vor Gewerbe- und Verkehrslärmeinwirkungen 

sind die zur Mombacher Straße hin orientierten Fenster 

schutzbedürftiger Aufenthaltsräume (z.B. Wohn-, Schlaf-

räume) als nicht öffenbare Fenster auszubilden, die aus-

schließlich Belichtungszwecken dienen. Öffenbare Fenster 

sind an dieser Fassade nur für nicht schutzbedürftige 

Räume zulässig (z.B. Bad, Küche).  
 

− Die Luftschalldämmung der Außenbauteile der Fassade ist 

entsprechend den zeichnerischen Einträgen der Lärmpe-

                                                                                                                                  
2 Anlage III – Flächenbilanz 
3 Anlage IV – Dr. Gruschka Ingenieurgesellschaft mbH, Bensheim 
Schalltechnische Untersuchung vom 08.08.2005 
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gelbereiche nach DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau 

auszulegen. 

Die fassadenbezogenen Lärmpegelbereiche betragen: 

Nord- und Südfassade:   III 

West- und Ostfassade:   IV 

Fassaden zu den Innenhöfen:  II 

 

− Für Aufenthaltsräume, die ausschließlich Fenster an den 

Außenfassaden sowie im obersten Geschoss an den zu den 

Innenhöfen hin orientierten Nord- und Südfassaden besit-

zen, sind schalldämmende Lüftungseinrichtungen vorzu-

sehen. 

 

− Die Rückwand und Überdachung des Unterstandes für 

Zweiräder an der Nordseite des Gebäudes muss eine Min-

desthöhe von 2,3 m aufweisen.  

 

− Die in die Innenhöfe eingeschobenen Stellplätze sind zu 

überdachen und zu den Innenhöfen hin zu schließen.  

 

− Die Innenhöfe sind durch eine viergeschossige schallab-

schirmende Konstruktion in der Ebene der Laubengänge 

zu schützen. 
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2.2.3  Altlasten4

 

Bei den vorgesehenen Baumaßnahmen muss bei den erfor-

derlichen Erdarbeiten und bei der geplanten Wohnnutzung 

ein Boden-Mensch-Kontakt verhindert werden. 

 

Die Aushubmaßnahmen für die Gründung und eventuelle 

Unterkellerung eines Teilbereichs des Gebäudekomplexes 

werden auf das erforderliche Maß begrenzt. Werden bei der 

Gründung der Gebäude sanierungsbedürftige Altlasten vor-

gefunden, werden diese entfernt. Die gesamte Oberfläche der 

Auffüllungsbereiche mit sanierungsbedürftigen Belastungen 

wird durch Überbauung, die Versiegelung der Verkehrsflä-

chen und Parkplätze und durch die Abdichtung unter den 

Böden der Grünflächen versiegelt. Damit sind die sanie-

rungsbedürftigen und vor Ort verbleibenden Auffüllungen 

gegen den Boden-Mensch-Kontakt und gegen die Durchsi-

ckerung von eindringendem Niederschlagswasser zum 

Schutz des Grundwassers geschützt. 

 

Bedingt durch die Oberflächenversiegelung und die Abdich-

tung unter den Kulturböden der Grünflächen sowie durch die 

                                                 
4 Anlagen V – Ingenieurbüro für Geotechnik Dipl. Ing. N. Gündling, Darmstadt 
Umwelt- und Abfalltechnisches Gutachten (Juni 2005) 
Zusammenfassung der Ergebnisse umwelttechnischer Untersuchungen und aktueller Nachun-
tersuchungen sowie Vorstellung von „Sanierungsoptionen“ (August 2005) 
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Art der Bepflanzung wird es keinen Wirkungspfad Boden-

Pflanze-Mensch geben. 

 

 

2.2.4  Abfallwirtschaft
 

Bei Realisierung der Planung kommt es zu einem Anstieg 

des Abfallaufkommens, vor allem durch Verpackungsmateri-

alien. Diese werden durch Wiederverwertung oder durch Re-

cycling dem Stoffkreislauf wieder zugeführt. Der anfallende 

Restmüll wird der Müllverbrennungsanlage Mainz zugeführt. 

 

 

2.2.5  Abwasser
 

Das anfallende Niederschlagswasser wird vollständig der 

Kanalisation zugeführt. Es kann wegen der Altlastenproble-

matik nicht versickert werden. Das anfallende Schmutzwas-

ser wird in die Kanalisation geleitet und der Kläranlage 

Mainz zugeführt. 

 

 

2.2.6  Wasserhaushalt
 

Die Abdichtung der Altlasten auf deren Oberfläche gegen 

eindringendes Oberflächenwasser sichert das Grundwasser 
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gegen Auswaschungen aus den Altlasten. Der Wasserhaus-

halt wird damit durch das Bauvorhaben positiv beeinflusst. 

 

Durch die Begrünung der Dächer werden die anfallenden 

Niederschlagsmengen gepuffert und gelangen durch Ver-

dunstung nicht in vollem Umfang in das Kanalnetz.  

 

 

2.2.7  Bodenhaushalt
 

Der Grad der Versiegelung der Flächen wird durch das Bau-

vorhaben verringert. Belastete Bodenmassen, die beim Aus-

hub für das Gebäude anfallen, werden abgefahren und fach-

gerecht entsorgt. Die neu einzubringenden Bodenmassen sind 

unbelastet und bieten der neu zu entwickelnden Vegetation 

auf den Grünflächen bessere Lebensbedingungen wie sie ur-

sprünglich vorhanden sind. 

Da der anfallende Aushub für die Gebäude und andere bauli-

che Maßnahmen zum überwiegenden Teil aus Bauschutt und 

belasteten Böden bestehen wird, kann die Sicherung des  

Oberbodens zur Wiederverwendung nicht erfolgen. 

 

Bei der Abtragung und beim Einbringen von Bodenmassen 

muss besonders auf die Standfestigkeit des Untergrundes ge-

achtet werden, da bei dem Bergrutsch im 19. Jahrhundert in-

stabile Verhältnisse aufgetreten sind. Allerdings gibt es keine 
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Hinweise darauf, dass eine latente oder akute Rutschgefähr-

dung besteht. 

 

 

2.2.8  Flora und Fauna
 

Der Robinienbestand an der Wallstraße bleibt erhalten.  

Ebenso wird die nach der Rechtsverordnung zum Schutz des 

Baumbestandes innerhalb der Stadt Mainz geschützte Robi-

nie an der nordöstlichen Grundstücksgrenze von den Bau-

maßnahmen nicht berührt. Die nach der Rechtsverordnung an 

der südöstlichen Grenze zu erhaltende Platane muss entfernt 

werden. 

 

Die Lage der Grünflächen, deren Ausstattung und der zu er-

wartende Nutzungsdruck auf sie, lässt die Entwicklung na-

turnaher Verhältnisse nicht erwarten. 
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2.2.9  Klima
 

Die klimatische Situation wird sich sowohl beim Makro- als 

auch beim Mikroklima nicht messbar verändern. Die Ver-

größerung der Grünflächen und die vorgesehene Extensivbe-

grünung erhöht die Kaltluftentstehung geringfügig. Diese 

wird jedoch durch die Wärmeabstrahlung des Baukörpers 

und der Verkehrsflächen kompensiert. 

 

 

2.2.10 Landschaftsbild
 

Das Landschaftsbild erfährt keine negativen Veränderungen. 

Es entstehen aber auch keine prägenden Merkmale. Durch 

die Erhaltung des vorhandenen Robinienbestandes und die 

geplanten Baum- und Strauchpflanzungen wird sich der Bau-

körper gut in die Stadtlandschaft und in das Stadtbild einfü-

gen. Wird die vorgesehene Dachbegrünung realisiert, trägt 

diese ebenfalls zur besseren Integration der Baukörper in das 

Landschaftsbild bei. 

 

Zwischen den geplanten Doppelparkern und der Wallstraße 

bedarf es eines Sichtschutzes. Dieser kann durch den Erhalt 

des bestehenden Strauch- und Baumbestandes und / oder 

durch Neupflanzungen erreicht werden.  
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2.2.11 Sonstige erhebliche nachteilige Auswirkungen
 

Weitere über die o.a. Faktoren hinausgehenden nachteilige 

Umweltauswirkungen sind durch das Bauvorhaben nicht zu 

erwarten. 

 

 

2.3  Entwicklungsprognose des Umweltzustandes bei
Nichtdurchführung der Planung 

 
Wird die Bebauung in der Art und in dem Umfang, wie im 

Bebauungsplan enthalten, nicht durchgeführt, werden die 

versiegelten Bereiche auf dem Grundstück weiter als Lager- 

und Verkehrsfläche genutzt. Die Zufahrt für die Andienung 

des Verwaltungsgebäudes der Deutschen Telekom AG bleibt 

unverändert erhalten. Bleibt das Betriebsgebäude ungenutzt, 

wird es nach und nach durch undichte Dächer, Vandalismus 

und andere Einwirkungen seine derzeitige Qualität verlieren. 

 

Die vor der nordöstlichen Grundstücksgrenze liegenden, un-

gepflegten Grünflächen werden sich im Zuge der Sukzession 

in einem Zeitraum von ca. 15 bis 20 Jahren zu einem ge-

schlossenen Gehölzbestand hin entwickeln. Dieser wird zum 

überwiegenden Teil, wahrscheinlich sogar ganz, aus Robi-

nien bestehen. 
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In den Fugen an den Übergängen vom aufgehenden Mauer-

werk der bestehenden Gebäude zu den versiegelten Flächen 

und auf den Dächern der Gebäude wird sich die ansatzweise 

schon vorhandene Sukzessionsvegetation weiter entwickeln. 

 

Langfristig wird es sich bei nachlassender bzw. ganz einge-

stellter Nutzung des Geländes und des Gebäudes als Klimax-

gesellschaft ein artenarmer Robinienbestand entstehen und 

sich mit dem schmalen Robinienbestand an der Wallstraße 

vereinen. 

 

Im Bereich des Hauptgrundwasserleiters ist keine Verände-

rung zu erwarten, da in absehbarer Zeit keine Nutzung bzw. 

kein Nutzungserfordernis absehbar ist. Das oberflächennahe 

Grundwasser wird sich in Qualität und Quantität nicht ver-

ringern, ebenso wird bei der Grundwasserneubildung keine 

Veränderung eintreten. 

 

Bei den Altlasten wird sich keine Veränderung des Gefähr-

dungspotentials ergeben. Durch die Eintragung in das Altlas-

tenkataster des Landes Rheinland-Pfalz besteht die dauerhaf-

te Verpflichtung zum Erhalt der Versiegelung bzw. der lang-

fristigen Grundwasserüberwachung. Ebenso bleiben die Nut-

zungsrestriktionen bei Umnutzung des Geländes sowie die 

Auflagen bei sämtlichen Eingriffen in den Boden erhalten. 

 

1859a 28 



 

2.4  Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, zur
Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen 
Umweltauswirkungen 

 

Das Vorhaben liegt in einem Bereich, der im Flächennut-

zungsplan mit integriertem Landespflegerischem Planungs-

beitrag als Gewerbefläche ausgewiesen ist. Das Baugrund-

stück grenzt an ein rechtskräftig ausgewiesenes Gewerbege-

biet. Demnach wäre ein Vorhaben für das bisher kein Bebau-

ungsplan besteht, nach § 34 BauGB zu beurteilen. Im Sinne 

des § 1a (4) BauGB ist somit kein Ausgleich erforderlich. 

Die im Vorhabenbezogenen Bebauungsplan vorgesehene 

Baumaßnahme geht in ihrem Eingriffsumfang damit nicht 

über das bereits bestehende planungsrechtlich zulässige Maß 

hinaus (vergl. Anlage III).  

 

Die derzeitigen Verhältnisse werden zwar grundlegend ver-

ändert, tragen aber zur Verbesserung der Umweltsituation 

bei.  

 

Minimierung von nachteiligen Umweltauswirkungen: 

Bei Realisierung des Bauvorhabens in der geplanten Form 

entstehen vor allem in der Kammstruktur des Gebäudes 

rechteckig zugeschnittene Grünflächen. Die unversiegelte 

Fläche von ca. 1.880 m² wird auf ca. 2.450 m² vergrößert. 

1859a 29 



 

Die neu entstehenden Grünflächen erhalten eine wesentlich 

bessere ökologische und gestalterische Qualität wie bisher. 

 

Gepflanzt werden 56 Bäume.5
 Von diesen sind 26 Stück ge-

mäß der Satzung über Grünflächen innerhalb der Stadt Mainz 

vom 30.03.1983 den Stellplätzen zuzuordnen und auch dort 

zu pflanzen. Für die geplanten 20 Doppelparker sind 5 zu-

sätzliche Bäume zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. 

Die Bäume sollen den Stellplätzen möglichst räumlich zuge-

ordnet werden. Die Doppelparker sollen zur Wallstraße als 

öffentlicher Verkehrfläche angemessen eingegrünt werden. 

Hierzu erfolgt eine vertragliche Regelung im Durchfüh-

rungsvertrag. 

 

25 Bäume werden pro angefangene 100 m² Grünfläche ge-

mäß der Satzung über Grünflächen innerhalb der Stadt Mainz 

vom 30.03.1983 gepflanzt. 

 

Fensterlose Fassaden ab einer Flächengröße von 30 m² wer-

den mit hierfür geeigneten kletternden oder rankenden Ge-

hölzen mit einer entsprechenden Unterkonstruktion begrünt. 

Die Anforderungen der Grünsatzung zur Pflanzung von 

Bäumen und Sträuchern wird damit ebenfalls erfüllt.  

 

                                                 
5 Anlage VI – Bäume – Bestand / Planung 
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Die zu pflanzenden Baum- und Straucharten sind im Bebau-

ungsplan festgesetzt. Die Artenauswahl erfolgte aufgrund der 

standörtlichen Bedingungen.6

 

Zur weiteren Minimierung negativer Auswirkungen auf das 

Stadtklima, das Orts- und Landschaftsbild sowie auf die Tier- 

und Pflanzenwelt werden alle Dachflächen, außer Zugängen, 

Fluchtwegen, Lichtkuppeln etc. auf einer mindestens 10 cm 

starken Substratschicht extensiv begrünt. 

 

Die langfristigen naturschutzfachlichen Zielsetzungen beste-

hen in der Wiederherstellung eines naturnahen Zustandes des 

Bodens mit den Funktionen Lebensgrundlage für Mensch, 

Tier, Pflanze und Bodenorganismen auf den unversiegelten 

Flächen. Durch die Maßnahmen soll zur Grundwasserneubil-

dung und zur Schadstoffrückhaltung beigetragen werden. 

 

Durch die Anlage von Grünflächen mit möglichst naturnahen 

Inhalten soll ein Lebensraum für Menschen sowie für Tier- 

und Pflanzenarten geschaffen werden. Dazu dienen die vor-

gesehenen Baum- und Strauchpflanzungen sowie die Begrü-

nung der Fassaden auf fensterlosen Flächen. 

 

 

                                                 
6 Anlage VII – Planungsrechtliche Festsetzungen 
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2.4.1  Denkmalschutz
 

Dem Landesamt für Denkmalpflege muss im Zuge der Bau-

maßnahmen eine baubegleitende Untersuchung der ange-

nommenen Fundstätte, ermöglicht werden. 

 

Im Rahmen der Baumaßnahme sind Substanzbeeinträchti-

gungen der denkmalgeschützten Stützmauer außerhalb der 

Baumaßnahme auszuschließen. Sollten Eingriffe erforderlich 

werden, sind diese auf das baulich und technisch erforderli-

che Maß zu beschränken und gegebenenfalls durch zusätzli-

che bautechnische Maßnahmen auszugleichen. 

 

 

2.4.2  Anderweitige Planungsmöglichkeiten unter
Berücksichtigung der Ziele und des räumlichen 
Geltungsbereiches des Plans 

 

Alternativen für die Art und das Maß der baulichen Nutzung 

für den angestrebten Zweck des Vorhabens wurden ausführ-

lich diskutiert und haben zu einer Optimierung der umweltre-

levanten Belange geführt. 

 

Weitere Varianten für die Art der vorgesehenen Bebauung 

sind nicht erkennbar. Die für das Bauvorhaben gefundene 
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Lösung ist unter Berücksichtigung der räumlichen Möglich-

keiten und der Wirtschaftlichkeit nicht optimierbar. 

 

 

3.  Merkmale der Methodik bei der Durchführung
der Umweltprüfung 

 
Die Planung des Vorhabens erfolgte aufgrund von umfang-

reichen örtlichen Erhebungen und deren Auswertung. Für die 

Altlastenproblematik wurden umfangreiche Untersuchungen, 

die in einem umwelt- und abfalltechnischen Gutachten7 er-

fasst und bewertet wurden. Daraus sind dann Empfehlungen 

und Handlungsanweisungen für das Behandeln und Sanieren 

der Altlasten entstanden. In mehreren Stufen wurde eine 

Schalltechnische Untersuchung8 für die Errichtung der Stu-

dierendenwohnanlage erstellt. Sie führte zur Änderung der 

ursprünglich geplanten Konzeption des Baukörpers und zur 

Entwicklung technischer Maßnahmen zum Schutz vor 

Schallimmissionen. 

 

Für die Erstellung des Umweltberichtes wurden unter ande-

rem auch der Raumordnungsplan für die Region Rheinhes-

sen-Nahe, der Flächennutzungsplan mit integriertem Land-

schaftsplan der Stadt Mainz und andere Quellen ausgewertet. 

In den Vegetationsperioden 2004 und 2005 wurde eine vege-
                                                 
7 Ingenieurbüro für Geotechnik, Darmstadt 2005 
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tationskundliche Kartierung durchgeführt und die für das 

Bauvorhaben vorgesehenen Flächen auf das Vorkommen von 

Arten der Taxa Mamalia und Aves beobachtet. 

 

 

                                                                                                                                  
8 Dr. Gruschka-Ingenieurgesellschaft, Bensheim 2005 
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4.  Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur
Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen 

 
Schwierigkeiten, technische Lücken und fehlende Erkennt-

nisse bei der Beurteilung von eventuellen negativen Auswir-

kungen des Vorhabens auf die Umwelt gibt es nicht. Ein 

Monitoring für einzelne Bereiche und einzelne Schutzgüter 

ist daher nicht erforderlich. 

 

 

5.  Allgemeinverständliche Zusammenfassung
 

Bei Realisierung der Planung sind keine erheblichen und 

nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten. 

Vielmehr wird sich die Qualität des Baugeländes ad hoc er-

heblich verbessern, neuer und für die Bewohner günstig ge-

legener Lebensraum entstehen und das Stadtbild bis in die 

Umgebung des Bauvorhabens hinein, aufgewertet. 

 

Die Nutzung der über 100 Jahre militärisch und gewerblich 

genutzten Fläche sowie die Errichtung einer Wohnanlage für 

Studierende dient dem Ziel des sparsamen Umgangs mit 

Grund und Boden und der positiv-dynamischen Stadtent-

wicklung zur Verbesserung der Lebensverhältnisse des Men-

schen. 
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Knapp 80 % (79,19 %) der zur Bebauung vorgesehenen Flä-

che sind zurzeit durch Gebäude, Lagerplätze und Verkehrs-

flächen versiegelt. Unter einem Teil der versiegelten Flächen 

ist eine Altlast vorhanden. Die relevanten Schutzgüter erfah-

ren durch die Bebauung eine Verbesserung. Der Versiege-

lungsgrad wird geringer. Die Altlasten werden gegen ein-

dringendes Oberflächenwasser und das Schutzgut Mensch 

gegen möglicherweise partiell von den Altlasten ausgehen-

den Beeinträchtigungen geschützt. 

 

Die Sicherung der Altlasten, der Schutz des Grundwassers 

und die Lärmschutzmaßnahmen tragen den Anforderungen 

und Bedürfnissen des Schutzgutes Mensch Rechnung. 

 

Das Kulturgut Archäologische Denkmalpflege findet bei den 

Gründungs- und Sanierungsarbeiten entsprechende Berück-

sichtigung. Erforderliche Arbeiten werden in Abstimmung 

mit dem Staatlichen Amt für Denkmalpflege vorgenommen. 

 

Der Eingriff in Natur und Landschaft und deren Komponen-

ten ist unerheblich. Die überwiegend ökologisch geringwer-

tigen Grünflächen weisen kein schützenswertes Arteninven-

tar auf. Die geplante Bebauung einer bisher fast vollständig 

versiegelten Fläche mit überwiegend ökologisch geringwer-

tigen Grünflächen beeinträchtigt Natur und Landschaft nur 

marginal und wenn überhaupt, dann nur kurzfristig. 
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Der unerhebliche Eingriff in Natur und Landschaft wird so-

wohl von der Flächengröße der neu entstehenden Grünflä-

chen und von deren Qualitäten her ausgeglichen. 
 

 

Dies zeigt auch die Zusammenstellung der 
 

Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter 

Umweltschutzgut            Umweltauswirkungen 

  unerheblich   erheblich 

Vegetation und Fauna, biologische 

Vielfalt      X 

Boden, Wasser, Luft / Klima   X 

Landschaftsbild/ Erholung/ Mensch  X 

Kultur- und Sachgüter    X 
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Auswirkungen auf Schutzgebiete 

     Aus-     Erhebliche 

Schutzgebietsart        wirkungen        Auswirkungen 

     ja / nein 

 

FFH-, Vogelschutzgebiete  nein 

Naturschutzgebiete   nein 

Naturdenkmale    nein 

Landschaftsschutzgebiete  nein 

Geschützte Landschafts- 
bestandteile    nein 

Geschützte Biotope   nein 

Überschwemmungsgebiete  nein 

Wasserschutzgebiete   nein 

Denkmalschutz   nein 
Das Baugebiet liegt innerhalb eines rechts-      (mit geringem 
kräftig ausgewiesenen Grabungsschutzge-     Vorbehalt) 
bietes. Durch die baulichen Maßnahmen bei 
der Errichtung der Militärkonservenfabrik 
Mitte des 19. Jahrhunderts, durch deren 
Abriss und die Errichtung des  
Betriebsgeländes der Deutschen Telekom AG 
werden die vermuteten archäologischen  
Gegebenheiten zerstört sein. 

Gebiet mit Überschreitung 
gesetzlich festgelegter 
Umweltqualitätsnormen   nein 

Sonstige Schutzgebiets- 
ausweisungen   nein 
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6.  Quellen
 

Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nahe (2004) 

Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe (2004) 

 

Flächennutzungsplan der Stadt Mainz mit integriertem Land-

schaftsplan, rechtskräftig seit dem 24.05.2000 

 

Thermalkartierung Mainz – Abend- und Morgenbefliegung 

ifp-Institut für Planungsdaten, Offenbach 7./8.8.1988 

 

Die naturräumlichen Einheiten, Blätter 150 (Mainz) und 138 

(Koblenz) 

Bundesforschungsanstalt für Landeskunde und Raumord-

nung 

Selbstverlag Bonn-Bad Godesberg, 1964 und 1971 

 

Umwelt- und Abfalltechnisches Gutachten 

Ingenieurbüro für Geotechnik, Darmstadt 2005 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse schalltechnischer Untersu-

chungen und aktueller Nachuntersuchungen sowie Vorstel-

lung von „Sanierungsoptionen“ 

Ingenieurbüro für Geotechnik, Darmstadt 2005 

1859a 39 



 

Schalltechnische Untersuchung, 

Dr. Gruschka-Ingenieurgesellschaft mbH, Bensheim, 2005 

 

W. Spannowsky – TU Kaiserslautern: 

Umweltprüfung im Bauleitplanverfahren 

Schriftenreihe zum Raumplanungs-, Bau- und Umweltrecht, 

Band 5 – Kaiserslautern 2005 
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7.  Anlagenverzeichnis
 

Anlage I Bestandsplan – Landespflege  

Anlage II Maßnahmenplan – Landespflege  

Anlage III Flächenbilanz 

Anlage IV Dr. Gruschka Ingenieurgesellschaft mbH, 

  Bensheim 

Schalltechnische Untersuchung  

vom 08.08.2005 

 Anlage V Ingenieurbüro für Geotechnik  

Dipl. Ing. N. Gündling, Darmstadt 

Umwelt- und Abfalltechnisches Gutachten 

   (Juni 2005) 

Zusammenfassung der Ergebnisse umwelttech-

nischer Untersuchungen und aktueller Nachun-

tersuchungen sowie Vorstellung von „Sanie-

rungsoptionen“ (August 2005) 

 Anlage VI Bäume – Bestand / Planung 

 Anlage VII Planungsrechtliche Festsetzungen 

 

Mainz, den 1. September 2005 / 24. Oktober 2005 /  

9. Dezember 2005 / 10. April 2006  
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Geändert und ergänzt gem. E-Mail des Stadtplanungsamtes Mainz 

vom 12.04.2006 durch Bachtler  Böhme + Partner, Bruchstr. 5, 

67655 Kaiserslautern, 13.04.2006 

 

Geändert und ergänzt gem. Besprechung am 14.06.2006 mit dem 

Umweltamt und E-Mail des Stadtplanungsamtes Mainz vom 

20.07.2006 am 21.07.2006 
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Anlage III 

 

 

 

Flächenbilanz 

 

 A. Bestand B. Planung

1. versiegelt ca. 7.650 m² ca. 7.130 m²

2. teilversiegelt ca.    150 m² ---

3. Grünfläche ca. 1.780 m² ca. 2.450 m²

Summe ca. 9.580 m² ca. 9.580 m²
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Anlage VI 

 

 

Bäume – Bestand / Planung 

 

A. Bestand B. Planung 

22 Stück 56 Stück 

Davon 2 nach Rechtsver-
ordnung geschützte Bäu-
me, 2 heimische Baumar-
ten und 18 unbedeutende, 
schwache und nicht heimi-
sche Arten. 

Davon sind 26 Stück für 
Stellplätze (126 ./. 4 = 31) 
und 25 Stück (je 1 Stück 
pro angefangene 100 m² 
Grünfläche) vorgesehen. 
 

 
Für die geplanten 20 Doppelparker sind 5 zusätzliche Bäume zu 
pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Die Bäume sollen den Stell-
plätzen möglichst räumlich zugeordnet werden. Die Doppelparker 
sollen zur Wallstraße als öffentlicher Verkehrfläche angemessen 
eingegrünt werden. Hierzu erfolgt eine vertragliche Regelung im 
Durchführungsvertrag. 
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Stadt Mainz 
 

Zusammenfassende 
Erklärung 
 

Änderung Nr. 23 zum Flächennutzungsplan der 
Stadt Mainz im Bereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes "Studierendenwohnanlage  
Wallstraße (H 84)" 
 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan  
"Studierendenwohnanlage Wallstraße (H 84)" 
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Zusammenfassende Erklärung zur Änderung Nr. 3 zum Flächennutzungsplan 
der Stadt Mainz im Bereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Stu-
dierendenwohnanlage Wallstraße (H 84)" gemäß § 6 Abs. 5 BauGB 
 
Zusammenfassende Erklärung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Stu-
dierendenwohnanlage Wallstraße (H 84)" gemäß § 10 Abs. 4 BauGB 
 
 
 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 und § 10 Abs. 4 BauGB wird nachfolgend dargelegt, in welcher Art 
und Weise die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung in der Änderung des Flächennutzungsplanes bei dem vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan berücksichtigt wurden und aus welchen Gründen der Plan 
nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Pla-
nungsmöglichkeiten gewählt wurde. 
 
Gegenstand des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "H 84" ist die Schaffung von 
Planungsrecht zur Errichtung einer Studierendenwohnanlage mit 440 Appartements. 
Mit der baulichen Realisierung sollen Engpässe bei der studentischen Wohnraum-
versorgung gemildert werden. 
 
Das Plangebiet war eine Teilfläche des Betriebsgeländes der Deutschen Telekom 
AG an der Wallstraße. Dort befand sich von 1873 bis 1934 eine "Königlich-Armee-
Konservenfabrik". In der Folgezeit fanden verschiedene gewerbliche Nutzungen statt. 
Auf Grund der ehemals gewerblichen Vorprägung des Geländes und der jetzt ge-
planten Wohnnutzung waren zahlreiche Umweltbelange zu berücksichtigen. Diese 
wurden zusammenfassend im Umweltbericht beschrieben und bewertet. Hierzu wa-
ren vertiefende umwelttechnische und historische Ergründungen erforderlich. Aber 
auch hinsichtlich der Lärmbelastung, welche auf das Plangebiet einwirkt (Straßen- 
und Schienenverkehrslärm, Gewerbelärm angrenzender gewerblicher Nutzungen 
sowie dem Parkplatzlärm auf dem Grundstück selbst), war die Erstellung eines 
schalltechnischen Gutachtens unausweichlich. 
 
In den vorliegenden Gutachten wurden insbesondere zu den Themenfeldern Boden-
belastungen, Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen, gutachterliche Aussagen 
getroffen. Vor Realisierung der Baumaßnahme ist ein mit den Fachbehörden abge-
stimmter Sanierungsplan vorzulegen. 
Das Sanierungskonzept sieht eine Kombination von Dekontamination durch Boden-
aushub und Sicherung durch Oberflächenversiegelung vor. 
 
Zur Wahrung gesunder Wohnverhältnisse wurde ebenfalls die Lärmbelastung des 
Plangebietes gutachterlich untersucht und differenziert zwischen den Themenberei-
chen Straßen- und Schienenverkehrslärm, Gewerbelärm angrenzender gewerblicher 
Nutzungen und dem Parkplatzlärm auf dem Grundstück selbst. 
 
Die untersuchten Umweltbelange wurden, falls erforderlich, durch entsprechende 
zeichnerische sowie textliche Festsetzungen in den vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplan aufgenommen. 
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Die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit vorgetragenen Stellungnahmen 
wurden sachgerecht in die Abwägung eingestellt. Eine Änderung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplanverfahrens war im Nachgang zur öffentlichen Auslegung gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB nicht erforderlich. 
Unter Beachtung der genannten Aspekte sowie der getroffenen Festsetzungen bzw. 
gegebenen textlichen Hinweisen im H 84 sind nach Abwägung aller öffentlichen und 
privaten Belange gesunde Wohnverhältnisse gewährleistet. 
 
Die Verfolgung einer abweichenden Planungsvariante war unter Beachtung aller pri-
vaten und öffentlichen Belange nicht geboten, da mit dem vorliegenden Bebauungs-
planentwurf die Zielsetzung erfüllt und eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung 
für das Areal sichergestellt ist. 
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